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Berechnungsbe

Informationen nach dem Gesetz uber die Zertifizierung von
Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG)

DWS RiesterRente Premium, Alter 25 Jahre, Rentenbeginn mit 60

Laufzeit eingezahlte Betrage Angenommene Wertentwicklung p.a.
in Jahren in EUR 2% 4% 6% 8% 10%
1 1.200 753 767 782 797 811
2 2.400 1.520 1.565 1.611 1.657 1.704
3 3.600 2.304 2.396 2.490 2.587 2.686
4 4.800 3.102 3.259 3.421 3.590 3.766
5 6.000 3.917 4.156 4.409 4.674 4.954
6 7.200 5.219 5.571 5.945 6.344 6.769
7 8.400 6.548 7.041 7.573 8.147 8.766
8 9.600 7.902 8.571 9.300 10.095 10.962
9 10.800 9.284 10.161 11.129 12.198 13.377
10 12.000 10.694 11.816 13.069 14.469 16.035
DWS RiesterRente Premium, Alter 35 Jahre, Rentenbeginn mit 60
Laufzeit eingezahlte Betrage Angenommene Wertentwicklung p.a.
in Jahren in EUR 29% 4% 6% 8% 10%
1 1.200 887 905 922 939 957
2 2.400 1.792 1.846 1.899 1.954 2.009
3 3.600 2.716 2.824 2.935 3.049 3.166
4 4.800 3.657 3.842 4.033 4.233 4.440
5 6.000 4618 4.900 5.197 5511 5.840
6 7.200 5.934 6.344 6.781 7.247 7.744
7 8.400 7.277 7.845 8.459 9.122 9.838
8 9.600 8.646 9.407 10.239 11.148 12.141
9 10.800 10.043 11.031 12.125 13.335 14.675
10 12.000 11.468 12.720 14.124 15.698 17.462
DWS RiesterRente Premium, Alter 45 Jahre, Rentenbeginn mit 60
Laufzeit eingezahlte Betrage Angenommene Wertentwicklung p.a.
in Jahren in EUR 2% 4% 6% 8% 10%
1 1.200 1.022 1.042 1.062 1.082 1.102
2 2.400 2.064 2.126 2.187 2.250 2.314
3 3.600 3.128 3.252 3.381 3.512 3.647
4 4.800 4.212 4.424 4.645 4.875 5.113
5 6.000 5.318 5.643 5.986 6.347 6.726
6 7.200 6.649 7117 7.617 8.150 8.719
7 8.400 8.005 8.649 9.345 10.098 10.910
8 9.600 9.389 10.243 11.178 12.201 13.321
9 10.800 10.801 11.901 13.120 14.473 15.972
10 12.000 12.241 13.625 15.179 16.926 18.889

Es handelt sich um fiktive Berechnungsbeispiele geméafk § 7 Abs. 1, Satz 2, Nr. 1 Gesetz Uiber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG).
Die hier unterstellten Angaben kénnen in der Praxis anders aussehen, insbesondere erlauben Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine Prognose fir zukiinftige
Ergebnisse. Die Berechnung des gebildeten Kapitals kann daher hoher oder niedriger ausfallen.

Die Berechnungsbeispiele basieren auf einem regelmaRigen jahrlichen Beitrag von 1200,- EUR. Fondsanteile werden ohne Ausgabeaufschlag erworben. Die Verwal-
tungsvergitung sowie die Abschluss- und Vertriebskosten gemaR der Aufstellung der Entgelte und Kosten in den Vertragsbedingungen werden bei dem gebildeten
Kapital berlcksichtigt. Fir die Verwaltung der Fondsanteile fallen zusétzlich Depotgebihren von derzeit 15,40 EUR pro Jahr an, das aktuell giiltige Preisverzeichnis/
Konditionentableau finden Sie auf der Internetseite www.dws.de. Die staatlichen Forderungen in Form einer jéhrlichen Zulage sowie des eventuell gewahrten
Sonderausgabenabzuges wurden nicht einkalkuliert. Bei der Ubertragung des Altersvorsorgevertrages auf einen anderen Anbieter werden zusatzlich Wechselkosten
von derzeit 51,30 EUR berechnet.

Eine Einwilligung nach § 10a Abs. 1 Satz 1 zweiter Halbsatz des Einkommensteuergesetzes ist Voraussetzung der Forderberechtigung fir den dort genannten Per-
sonenkreis.

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich darliber informieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und 6kologische Belange bei der Verwendung der
eingezahlten Altersvorsorgebeitrage bertcksichtigt.

Der Altersvorsorgevertrag DWS RiesterRente Premium ist nach den Vorschriften des Gesetzes liber die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basis-
rentenvertragen (AltZertG) am 28.11.2006 von der Bundesanstalt fiir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Postfach 1253, D-53002 Bonn, mit Wirkung zum
01.12.2006 zertifiziert (Zertifizierungsnummer: 003837) worden und damit im Rahmen des & 10a und des Abschnitts XI des Einkommensteuergesetzes
steuerlich forderfahig. Bei der Zertifizierung ist nicht gepruft worden, ob die DWS RiesterRente Premium wirtschaftlich tragfahig, die Beitragszusage der
DWS Investment GmbH erfiillbar ist und die Vertragsbedingungen zivilrechtlich wirksam sind.

Sollten aufgrund gesetzlicher Anderungen des AVmG, des AltZertG oder aufgrund eines Erlasses einer Rechtsverordnung oder Verwaltungsrichtlinie zur néheren Ausge-
staltung des AVmG oder des AltZertG Anpassungen des Vertrages notwendig werden, kann die DWS insoweit einseitig Anderungen der Besonderen Bedingungen
flr Altersvorsorgevertrage vornehmen.




Besondere Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium

Allgemeine Bestimmungen

1 Vertragsschluss

Zwischen dem Anleger und der DWS Investment GmbH (nachfolgend DWS genannt) kommt
mit Eréffnung eines Depots bei der DWS fiir die DWS RiesterRente Premium (nachfolgend
DWS Depot genannt) ein Altersvorsorgevertrag im Sinne des 81 Abs. 1 des Gesetzes liber
die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenvertragen (AltZertG) zu den nachfol-
genden Bedingungen zu Stande. Der Altersvorsorgevertrag ist ein Vertrag Uber eine kapital-
gedeckte Altersvorsorge des Anlegers und unterliegt nach Mal3gabe der Vorschriften des
Altersvermoégensgesetzes bis zu bestimmten Héchstgrenzen der staatlichen Férderung.
Voraussetzung fiir den Abschluss eines DWS RiesterRente Premium Vertrages ist, dass zwi-
schen Vertragsbeginn und beantragtem Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungs-
phase gemaR Nr. 9 dieser Bedingungen mindestens 7 Jahre liegen. Die DWS behdlt sich
vor, Antrage von Anlegern abzulehnen, die diese Mindestlaufzeit unterschreiten. Fir den
Abschluss der DWS RiesterRente Premium ist ein Mindestalter des Anlegers nicht erforderlich.

2. Ansparphase und Auszahlungsphase
Der Altersvorsorgevertrag gliedert sich in einen Anlageplan zum Erwerb von Fondsanteilen
(Ansparphase) und einen Auszahlungsplan flr das angesparte Kapital (Auszahlungsphase).

Ansparphase

3. Altersvorsorgebeitrage

Der Anleger verpflichtet sich im Rahmen dieses Altersvorsorgevertrages, in der Ansparphase
entweder selbst laufend Aufwendungen (Altersvorsorgebeitréage) auf das DWS Depot zu
erbringen oder seinen Arbeitgeber zu veranlassen dies zu tun. Einzahlungen kénnen wéh-
rend der Ansparphase ausschlieBlich per Uberweisung erfolgen, soweit es sich nicht um
staatliche Zulagen oder um eine Kapitallbertragung im Rahmen des Anbieterwechsels
handelt. Altersvorsorgebeitrage in Form einer Erhdhung der , regelmaRigen Beitrage” und
in Form von unregelmaRigen Zuzahlungen (, Einmalzahlungen” und/oder ,zuséatzliche Bei-
trage”) Uber die jeweils staatlich geférderte Hochstgrenze hinaus kénnen dabei nur bis
5 Jahre vor dem vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase gemaf’ Nr. 9 dieser
Bedingungen erbracht werden. ,,RegelméaRige Beitrdge” sind die vom Anleger bei Vertrags-
schluss gewahlten regelmaRigen monatlichen, vierteljahrlichen, halbjahrlichen oder jahrlichen
Eigenbeitrage fir seine DWS RiesterRente Premium. Im Rahmen der genannten Grenzen ist
eine Anpassung der ,regelmaRigen Beitrdge” jederzeit per schriftlichen Auftrag durch den
Anleger moglich. UnregelméaRige Zuzahlungen kdnnen im Rahmen der genannten Grenzen
jederzeit per schriftlichen Auftrag geleistet werden.

Als ,zusatzliche Beitrage” gelten staatliche Zulagen, neben den regelméfigen Beitrdgen ge-
sondert geleistete Einmalzahlungen oder im Falle einer nachtraglichen Erhéhung der bei Ver-
tragsbeginn vereinbarten , regelméaRigen Beitrdge” die Differenz zwischen dem erhéhten Bei-
trag und dem urspriinglich bei Vertragsbeginn vereinbarten , regelméafiigen Beitrag”. Als eine
Erhéhung der Beitrdge und damit als , zuséatzlicher Beitrag” gilt nicht, wenn der Anleger wah-
rend der Vertragslaufzeit seine bei Vertragsbeginn vereinbarte ,regelmalige Sparrate” redu-
ziert hat und anschlieRend wieder auf die bei Vertragsbeginn vereinbarte Hohe erhéht. Ist der
Anleger bei Abschluss dieses Altersvorsorgevertrages noch minderjéhrig, endet die Beitrags-
zahlungsverpflichtung fur ihn automatisch einen Tag vor Vollendung des 18. Lebensjahres.

4. Anlage der Altersvorsorgebeitrage

Die Altersvorsorgebeitrage (einschliefRlich Zulagen) werden gemal den vorstehenden
Angaben in Anteilen an Investmentfonds angelegt. Soweit es sich um ausschittende Invest-
mentfonds handelt, werden die Ausschittungsbetrdge kostenfrei unverzlglich zum Netto-
inventarwert des jeweiligen Fonds wieder angelegt. Die DWS wird den Anleger einmal im
Jahr schriftlich darliber informieren, ob und wie die DWS ethische, soziale und 6kologische
Belange bei der Verwendung der eingezahlten Altersvorsorgebeitrdge beriicksichtigt.

5. Dauer der Ansparphase

Die Ansparphase beginnt mit Aufnahme der regelméaRigen Einzahlung von Altersvorsorge-
beitrdgen durch den Anleger und endet — unbeschadet einer Kiindigung des Altersvorsorge-
vertrages nach Nr. 7.1 — mit Beginn der Auszahlungsphase (Nr. 9).

6. Ruhen des Altersvorsorgevertrages

Der Anleger ist wahrend der Ansparphase gem. Nr. 5 berechtigt, den Altersvorsorgevertrag
ruhen zu lassen. Der Anleger ist verpflichtet, das Ruhen des Vertrages durch schriftliche Erkla-
rung gegenliber der DWS 10 Tage vor Beginn der Ruhephase anzuzeigen. Eine Zahlungs-
einstellung ohne vorherige Vertragskiindigung flhrt ebenfalls zum Ruhen des Vertrages.

7 Beendigung des Altersvorsorgevertrages

7.1 Der Anleger ist berechtigt, den Altersvorsorgevertrag wéahrend der Ansparphase (Nr. 5)
mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres zu kindigen, um
das zu diesem Zeitpunkt gebildete Kapital auf einen anderen auf seinen Namen lautenden
Altersvorsorgevertrag der DWS oder eines anderen Anbieters von Altersvorsorgevertragen
zu Ubertragen. Im Fall der Kiindigung ist der Anleger verpflichtet, der DWS das Bestehen
des anderen Altersvorsorgevertrages rechtzeitig vor Ablauf der Kiindigungsfrist in geeigneter
Form nachzuweisen. Im Fall der Kiindigung entfallen die Héchststandssicherung nach Nr. 8
und die Beitragszusage nach Nr. 10 ohne weiteres.

7.2 Fir die Ubertragung kann die DWS ein Entgelt verlangen.

7.3 Der Altersvorsorgevertrag endet mit dem Tod des Anlegers.

7.4 Eine ordentliche Kiindigung des Altersvorsorgevertrages durch die DWS ist ausge-
schlossen.

7.5 Beabsichtigt der Anleger das bei einem anderen Anbieter im Rahmen eines nach
dem AltZertG abgeschlossenen Altersvorsorgevertrages gebildete Kapital auf einen Alters-
vorsorgevertrag bei der DWS Ubertragen zu lassen, bedarf die Ubertragung der Zustimmung
der DWS.

8.  Hocl andssicherung / Ablaufstabilisator

81 Hochststandssicherung

Ab dem vollendeten 55. Lebensjahr bietet die DWS dem Anleger zusatzlich die Méglichkeit
einer Hochststandssicherung seines Altersvorsorgevermégens bis zum Beginn der Auszah-
lungsphase an. Vor Vollendung des 55. Lebensjahres wird sich die DWS mit dem Anleger
in Verbindung setzen und ihn Uber die Einzelheiten zur Option der Hochststandssicherung
informieren.

Der Anleger kann eine Héchststandssicherung seines Altersvorsorgevertrages einmal bis
spatestens drei Monate vor Beginn der Auszahlungsphase gemaR Nr. 9 dieser Bedingungen
schriftlich bei der DWS beantragen. Dieses Datum (nachfolgend , Referenzrenteneintritts-
termin”) wird von der DWS fiir die Hochststandssicherung als Termin zu Grunde gelegt.
Der Beginn der Auszahlungsphase richtet sich nach Nr. 9 dieser Bedingungen und kann von
dem Referenzrenteneintrittstermin abweichen. Eine einmal gewahlte Hochststandssicherung
kann nicht wieder abgewahlt werden.

Die DWS bestétigt dem Anleger die Hochststandssicherung und den Referenzrenteneintritts-
termin fur seinen Altersvorsorgevertrag in einer separaten Mitteilung. Als , erster Hochst-
stand” wird der Gegenwert des Altersvorsorgevermogens des Anlegers zum Zeitpunkt der
Annahme des Antrages durch die DWS festgeschrieben. Bis zum Erreichen des Referenz-
renteneintrittstermins wird dann an bestimmten Stichtagen ermittelt, ob das Altersvorsorge-
vermogen des Anlegers einen hoheren Stand als zum Zeitpunkt der Annahme des Antrages
durch die DWS erreicht hat. Stichtag ist der jeweils flinfte Kalendertag eines jeden Monats,
an dem Geschéftsbanken in Luxemburg und in Frankfurt am Main geoffnet sind. Sollte der
Stichtag kein Tag sein, an dem Geschaftsbanken in Luxemburg und Frankfurt am Main
geoffnet sind, wird der nachstfolgende Tag herangezogen, an dem Geschaftsbanken in
Luxemburg und Frankfurt am Main gedffnet sind. Als erster Stichtag wird dabei der auf die
Annahme durch die DWS folgende fuinfte Kalendertag eines Monats berlicksichtigt.

Sofern an einem Stichtag ein Stand ermittelt wird, der Gber dem Niveau des bisher festge-
schriebenen Hochststandes liegt, wird dieser als der neue Hochststand festgeschrieben. Der
so bis zum Referenzrenteneintrittstermin jemals erreichte Hochststand steht dem Anleger
ab Beginn der Auszahlungsphase als Altersvorsorgevermogen zur Verfligung. Sollte der Wert
des Altersvorsorgevermogens an den Stichtagen den ,ersten Hochststand” nicht Gber-
schreiten, wird der , erste Hochststand” bei Beginn der Auszahlungsphase zu Grunde gelegt.

Die ,Informationen Uber den Vertragsverlauf” und die Informationen im , Online-Konto”
des Anlegers gemal den Nr. 16 und 17 dieser Bedingungen geben Aufschluss Uber die
vorgenannten Parameter, insbesondere den aktuellen Portfoliowert sowie den aktuellen
Hochststand zum bekanntgegebenen Referenzrenteneintrittstermin.

Der Anleger erhélt nur dann die volle Héchststandssicherung, wenn die Auszahlungsphase
gemal’ dem zuvor vereinbarten Referenzrenteneintrittstermin beginnt. Liegt der Beginn
der Auszahlungsphase — gleich aus welchem Grunde - vor dem fiir die Hochststandssiche-
rung bekanntgegebenen Referenzrenteneintrittstermin, so entfallt die volle Hochststandssi-
cherung. Fir die Auszahlungsphase wird dann der jeweils aktuelle Portfoliogegenwert zum
tatsachlichen Renteneintritt zu Grunde gelegt, zumindest jedoch der Barwert des zuletzt
festgeschriebenen Hochststandes bezogen auf den Zeitpunkt des tatsachlichen Beginns der
Auszahlungsphase.

Unabhéangig von der Mdglichkeit der Hochststandssicherung und dem fir den Anleger jeweils
festgeschriebenen Hochststand besteht in jedem Fall die Beitragszusage der DWS nach Nr. 10
dieser Bedingungen.

8.2 Ablaufstabilisator

Die DWS bietet dem Anleger auch die Mdéglichkeit jederzeit vor dem vereinbarten Beginn
der Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator zu wéhlen.

Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annaherung an den vereinbarten Beginn der Auszah-
lungsphase die Mischung der Kapitalanlage in der risikoreicheren Komponente (Wertsteige-
rungskomponente) durch ein oder mehrere risikodrmere Investments erganzt wird. Zum
vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase soll die risikoreichere Komponente vollstandig in
risikodrmere Investments Uberflihrt sein.

Der Ablaufstabilisator beginnt grundsatzlich mit dem Stichtag 10 Jahre vor dem vereinbarten
Beginn der Auszahlungsphase ; bei Laufzeiten unter 10 Jahren ab Beantragung, aber nicht vor
Beginn des sechsten Vertragsjahrs. Ein einmal gewahlter Ablaufstabilisator kann nicht wieder
abgewahlt werden. Unabhangig von der Wahl des Ablaufstabilisators besteht in jedem Fall die
Beitragszusage der DWS nach Nr. 10 dieser Bedingungen. Zusétzlich zum Ablaufstabilisator
kann eine Hochststandssicherung gewahlt werden. Die isolierte Wahl des Ablaufstabilisators
hat keine Absicherung von Hochststanden zur Folge. Der Ablaufstabilisator dient der Redu-
zierung der zu erwartenden Schwankungen des Wertes des Altersvorsorgevermogens des
Anlegers ab dem Stichtag der Anwendung und stellt keine Garantie dar.

Auszahlungsphase
. der Auszahlungsphase

Leistungen aus diesem Altersvorsorgevertrag (Auszahlungsphase) werden von der DWS im
Rahmen eines Auszahlungsplans spatestens ab dem 1. Januar des auf den in 835 Nr. 1 Sozial-
gesetzbuch VI bezeichneten Zeitpunkt folgenden Jahres — derzeit nach Vollendung des 67.
Lebensjahres — (maldgeblich ist die zur Zeit des Vertragsschlusses geltende Rechtslage), nicht
aber vor Vollendung des 60. Lebensjahres des Anlegers zum vertraglich vereinbarten Beginn
der Auszahlungsphase erbracht. Als vertraglich vereinbarter Beginn der Auszahlungsphase
gilt der 1. des Folgemonats nach Vollendung des im Antrag angegebenen Lebensjahres. Der
Beginn der Auszahlungsphase kann unter Beriicksichtigung von Nr. 10 verlegt werden.

10. Beitragszusage

Die DWS sagt zu, dass dem Anleger zum vertraglich vereinbarten Beginn der Auszahlungs-
phase mindestens der Betrag der von ihm eingezahlten Altersvorsorgebeitrédge (einschlief3-
lich Zulagen) zur Verfigung steht. Der Beginn der vertraglich vereinbarten Auszahlungsphase
kann ab der Vollendung des 60. Lebensjahres des Anlegers auch vor den urspringlich ver-
einbarten Termin vorverlegt werden, sofern zu diesem Zeitpunkt die eingezahlten Altersvor-
sorgebeitrage (einschliellich Zulagen) bereits zur Verfligung stehen.

11.  Ausgestaltung der Auszahlungsphase

11.1  Die Auszahlung des Altersvorsorgevermogens erfolgt in der Auszahlungsphase (Nr. 9) in
Form von monatlichen zugesagten gleich bleibenden oder steigenden Ratenzahlungen im Rah-
men eines Auszahlungsplans mit einer unmittelbar anschlieRenden lebenslangen Teilkapital-
verrentung ab dem vollendeten 85. Lebensjahr. Die gesonderte Auszahlung der in der Auszah-
lungsphase anfallenden Zinsen und Ertrége als variable Teilraten ist zuldssig, soweit die DWS
diese nicht zur Erfillung ihrer sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen benétigt.
11.2 Bei Abschluss eines Auszahlungsplans wird ein Teil des zu Beginn der Auszahlungs-
phase zur Verfligung stehenden Kapitals zu Beginn der Auszahlungsphase in eine Renten-
versicherung eingebracht, die dem Anleger ab Vollendung des 85. Lebensjahres eine gleich
bleibende oder steigende lebenslange Leibrente gewéhrt, deren erste monatliche Rate min-
destens so hoch ist wie die letzte monatliche Auszahlung aus dem Auszahlungsplan unter
AulRerachtlassung variabler Teilraten.

11.3 Die Berechnung der Altersversorgung erfolgt auch bezlglich der Rentenleistungen
unabhéangig vom Geschlecht des Anlegers.

11.4 Der Anleger kann verlangen, dass die DWS zu Beginn der Auszahlungsphase bis zu
30 % des in diesem Zeitpunkt zur Verfligung stehenden Kapitals auRRerhalb der monatlichen
Leistungen an ihn auszahlt.

11.56 Die DWS ist berechtigt, bis zu zwo6lf Monatsleistungen in einer Auszahlung zusam-
menzufassen oder eine Kleinbetragsrente durch eine Einmalauszahlung zu Beginn der Aus-
zahlungsphase abzufinden. Eine Kleinbetragsrente ist eine Rente, die bei gleichmaRiger
Verrentung des gesamten zu Beginn der Auszahlungsphase zur Verfligung stehenden Kapi-
tals eine monatliche Rente ergibt, die 1% der monatlichen BezugsgroRe nach § 18 Sozial-
gesetzbuch IV nicht Ubersteigt. Bei der Berechnung dieses Betrages werden alle bei der
DWS bestehenden Vertradge des Anlegers insgesamt beriicksichtigt, auf die geforderte Alters-
vorsorgebeitrdge geleistet wurden.

Sonstige Bestimmungen

12.  Altersvorsorge-Eigenheimbeitrag

Der Anleger ist wahrend der Ansparphase gem. Nr. 5 berechtigt, durch schriftliche Erklarung
gegenlber der DWS mit einer Frist von drei Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres die
teilweise oder vollstandige Auszahlung des gebildeten Kapitals fir eine Verwendung zu eigenen
Wohnzwecken im Sinne des § 92a und § 92b des Einkommensteuergesetzes zu verlangen.
Im Fall einer Entnahme von gebildetem Kapital zu eigenen Wohnzwecken verringert sich
anteilméaRig die Hohe des Betrages, den die DWS dem Anleger nach Nr. 10 zusagt. Die
Hochststandssicherung nach Nr. 8 entfallt ohne weiteres. Der von der DWS zugesagte Betrag
(Nr.10) verringert sich im gleichen Verhaltnis wie sich das gebildete Kapital durch den entnom-
menen Betrag verringert und berechnet sich gemalf folgender Formel:

Summe Zusage / Summe Zusage vor Entnahme x entnommener Betrag _ Summe Zusage
vor Entnahme gebildetes Kapital ~ nach Entnahme

13.  Abtretungs- und Ubertragungsverbot
Die Abtretung oder Ubertragung von Forderungen oder Eigentumsrechten aus diesem Alters-
vorsorgevertrag an Dritte ist ausgeschlossen.

14. Schédliche Verwendung/Kiindigung/ Teilkiindigung

Kindigt der Anleger den Altersvorsorgevertrag, ohne das Altersvorsorgevermogen auf
einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu Ubertragen oder verflgt er Uber seine
Anteile ganz oder teilweise durch schriftlichen Auftrag, ohne dass eine Auszahlung von
ausschlieBlich ungefordertem Altersvorsorgevermogen, eine Auszahlung nach Nr. 11 oder
die Voraussetzungen der Nr. 12 dieser Bedingungen vorliegen (schédliche Verwendung),
zeigt die DWS dies der zentralen Zulagenstelle an. Erst nach Mitteilung der Hohe des Riick-
zahlungsbetrages der steuerlichen Forderung (nachfolgend Rickzahlungsbetrag genannt)
durch die zentrale Zulagenstelle wird die DWS die Verfligung des Anlegers nach Satz 1
ausfuhren und den Verkaufserlos abzlglich des Ruckzahlungsbetrages an den Anleger
auszahlen. Den Rickzahlungsbetrag wird die DWS an die zentrale Zulagenstelle abfiihren.
Der Verkauf der Anteile erfolgt zum Riicknahmepreis des Bewertungstages, der dem Ein-
gang der Mitteilung der zentralen Zulagenstelle bei der DWS folgt. Eine Teilkiindigung des
Altersvorsorgevertrages ist nur zuldssig, sofern der Abschluss des Vertrages zum Zeit-
punkt der Teilkiindigung bereits mindestens 5 Jahre zurlckliegt und es sich bei dem
gekiindigten Guthaben ausschlielich um Guthaben aus nicht geforderten Beitrdgen handelt.



Verfligt werden kénnen nur vom Anleger eingezahlte Betrdge, die pro Beitragsjahr tber
der Betragsgrenze von 1.946,- EUR liegen. Es kann jedoch kein ungefordertes Kapital aus
dem aktuellen und den letzten beiden Beitragsjahren fir eine Teilkindigung verwendet wer-
den. Entnahmen von ungeférdertem Vermogen unter der Hochstgrenze von 1.946,- EUR
pro Beitragsjahr sind wahrend der Laufzeit moglich, wenn es sich um Beitrdge handelt
(inkl. der darauf entfallenden Wertentwicklung), die vor Vollendung des 15. Lebensjahres
eingezahlt wurden oder die Einzahlung der Beitrége (inkl. der darauf entfallenden Wert-
entwicklung) mehr als 12 volle Jahre zurlckliegt. Im Falle der Teilklindigung wéhrend der
Ansparphase reduziert sich die Beitragszusage der DWS nach Nr. 10 um die Summe der auf
den Rickzahlungsbetrag entfallenden Beitrage. Eine Teilkiindigung ist nicht moglich sofern
die Hochststandssicherung (gem. Ziffer 8) aktiviert wurde. Der Mindestbetrag einer Teil-
kindigung ungeforderter Beitrdge muss mindestens 2.000,- EUR betragen. Eine Entnahme
ist nur zulassig, sofern das im Vertrag verbleibende Restguthaben 2.000,- EUR nicht unter-
schreitet. Zu Beginn der Auszahlungsphase kann das gesamte vorhandene und aus nicht
geforderten Beitragen bestehende Guthaben ganz oder teilweise entnommen oder ver-
rentet (gem. Ziffer 11) werden. Fur eine Teilklindigung ungeforderter Beitrage werden keine
zusétzlichen Kosten erhoben. Der Anleger kann eine Teilkiindigung ungeférderter Beitréage
schriftlich 1 x pro Jahr in Anspruch nehmen.

Die DWS RiesterRente Premium ist als langfristige Anlageform ausgerichtet. Durch die
insbesondere gemaRk Nr. 15.1 dieser Bedingungen innerhalb der ersten finf Laufzeitjahre in
Ansatz gebrachten Abschluss- und Vertriebskosten, die sich u.a. nach der Héhe der bei Ver-
tragsbeginn vereinbarten ,regelmafigen Beitrdge” berechnen, ist eine Reduzierung der ver-
einbarten Beitrdge nach den ersten flinf Laufzeitjahren des Altersvorsorgevertrages sowie
eine Kindigung oder Teilklindigung zu Beginn der Laufzeit fir den Anleger mit erhohten
Kosten verbunden, weil vom Anleger bereits getilgte Abschluss- und Vertriebskosten nicht
zurlickerstattet werden.

15. Kosten und Gebiihren

Samtliche in Ansatz gebrachte Abschluss- und Vertriebskosten flr einen Altersvorsorgevertrag
werden Uber einen Zeitraum von mindestens funf Jahren in gleichméligen Jahresbeitragen
verteilt. Dies gilt nicht, soweit diese Kosten als Prozentsatz von den Altersvorsorgebeitrdgen
abgezogen werden (z.B. bei ungeplanten Zuzahlungen oder bei staatlichen Zulagen). Fir den
Abschluss einer Rentenversicherung (Nr. 11) kénnen weitere Kosten entstehen (zum Beispiel
Verwaltungskosten des Versicherers). DWS Investments verzichtet auf mégliche Provisionen
flr den Abschluss der Rentenversicherung.

Die Abschluss- und Vertriebskosten sind die Kosten, die dem Anleger bei Abschluss der DWS
RiesterRente Premium flr ,regelméfiige Beitrdge” (15.1) und bei Wahl einer Dynamisierung
(15.2) oder wéhrend der Vertragslaufzeit fir ,zusatzliche Beitrdge” (15.3) entstehen. Die
Abschluss- und Vertriebskosten enthalten insbesondere die Kosten fiir Vertriebsprovisionen
und Finanzierung sowie die Kosten fur Datenerfassung, Druckstlicke und Portokosten.
Der Anleger zahlt die Abschluss- und Vertriebskosten, indem die DWS von seinen Alters-
vorsorgebeitragen (einschliel8lich Zulagen) zu den in Nr. 15.1 bis 15.3 beschriebenen Zeit-
punkten anteilig einen Betrag einbehalt und nicht in Fondsanteile anlegt. Die DWS legt den
verbleibenden Betrag wahrend der gesamten Vertragsdauer zum Anteilwert, d. h. ohne Aus-
gabeaufschlag, und geméaR dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell
in Fondsanteilen bzw. Anteilbruchstlcken an. Ubertragt der Anleger das Kapital aus einem
anderen Altersvorsorgevertrag auf den Altersvorsorgevertrag DWS RiesterRente Premium
werden keine Abschluss- und Vertriebskosten erhoben. Die DWS gibt die Abschluss- und
Vertriebskosten teilweise oder vollstdndig an den Vermittler oder die Vertriebsstelle weiter.
15.1 Bei Abschluss der DWS RiesterRente Premium entstehen dem Anleger Abschluss-
und Vertriebskosten in Hohe von 5,5 % der Summe aller bei Vertragsbeginn vereinbarten
.regelmafigen Beitrage"” bis zum bei Vertragsabschluss vertraglich vereinbarten Beginn der
Auszahlungsphase (geplante Beitragssumme). Es werden aber maximal 45 Beitragsjahre fur
die Kalkulation der geplanten Beitragssumme berticksichtigt. ,RegelméaRige Beitrage” sind
Altersvorsorgebeitrage nach Nr. 3 dieser Bedingungen. Staatliche Zulagen, die bei Wahl einer
Dynamisierung (15.2) den ,regelméaRigen Beitrag” Ubersteigenden Betrage sowie , zusétzliche
Beitrdge" (15.3) zdhlen nicht zu den , regelmalRigen Beitrdgen”. Ein Berechnungsbeispiel zur
Ermittlung der Abschluss- und Vertriebskosten auf Basis einer monatlichen Sparrate i.H.v.
100,- EUR ergibt sich aus dem jeweils aktuellen Antrag der DWS RiesterRente Premium. Eine
Berechnung fir abweichende Sparraten gleicher Laufzeit ergibt sich durch entsprechende
Multiplikation / Division. Der Anleger zahlt die Abschluss- und Vertriebskosten in Hohe von
5,5 %, indem die DWS wéhrend der ersten finf Laufzeitjahre der DWS RiesterRente Premium
von seinen ,regelmaRigen Beitrdgen” anteilig einen gleichmaRigen Betrag einbehélt und nicht
in Fondsanteile anlegt. Nach Ablauf der ersten finf Laufzeitjahre werden die ,regelmaRigen
Beitrage” des Anlegers vollstandig dem Depot zugefihrt und es werden keine weiteren
Abschluss- und Vertriebskosten fir die , regelmaRigen Beitrdge” berechnet. Die bei Vertrags-
beginn vereinbarten , regelmaRigen Beitrdge” kénnen von dem Anleger reduziert oder erhoht
werden. Reduziert der Anleger die vereinbarten , regelméRigen Beitrage” innerhalb der ersten
flnf Laufzeitjahre der DWS RiesterRente Premium, reduzieren sich ab diesem Zeitpunkt die
von ihm kiinftig zu zahlenden Abschluss- und Vertriebskosten im gleichen Verhéltnis, wie sich
sein ,regelmaRiger Beitrag” reduziert. Eine Erhéhung der , regelméfigen Beitrage” Uber die

jeweils staatlich geforderte Hochstgrenze hinaus ist nur bis zur Vollendung des 55. Lebens-
jahres zulassig, vgl. Nr. 3 dieser Bedingungen. Erhoht der Anleger die bei Vertragsbeginn
vereinbarten ,regelméaRigen Beitrdge” wahrend der Laufzeit des Vertrages, handelt es sich um
.zusatzliche Beitrage” nach Nr. 15.3 dieser Bedingungen. Ldsst der Anleger den Vertrag wéh-
rend der ersten fiinf Laufzeitjahre ruhen, zahlt er mit Wiederaufnahme der Zahlung der , regel-
maRigen Beitrdge” innerhalb der ersten finf Laufzeitjahre Abschluss- und Vertriebskosten in
gleicher Hohe wie vor dem Ruhenlassen (sofern er seine Beitrédge nicht erhoht oder reduziert).

15.2 Der Anleger kann bei Vertragsbeginn eine Dynamisierung seiner ,regelméaRigen Bei-
trage” um 5% wahlen. Die Dynamisierung erfolgt immer zum 1. Januar, erstmals in dem
auf den Vertragsbeginn folgenden Jahr. In dem auf den Vertragsbeginn folgenden Jahr wer-
den die bei Vertragsbeginn vereinbarten ,regelméafigen Beitrage” um 5% erhoht (,.erhéhte
regelméliige Beitrdge”). In den folgenden Jahren erfolgt die Dynamisierung auf Basis des
jeweils zuletzt , erhéhten regelmafigen Beitrags”. Die DWS berechnet auf die Differenz
zwischen dem bei Vertragsschluss vereinbarten ,regelmaRigen Beitrag” und dem durch die
Dynamisierung erhohten Beitrag jeweils, d.h. bei jeder Zahlung, einen Betrag von 5% als
Abschluss- und Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile angelegt wird. Der Anleger kann
einer bei Vertragsbeginn gewahlten Dynamisierung jederzeit schriftlich widersprechen.

15.3 Zusétzlich zu den in Nr. 15.1 und 15.2 aufgezahlten Abschluss- und Vertriebskosten
entstehen dem Anleger Kosten fiir ,zusétzliche Beitrage” gemaR Nr. 3. Auf jeden , zusatz-
lichen Beitrag” erhebt die DWS jeweils einen Betrag in Hohe von 5 % als Abschluss- und
Vertriebskosten, der nicht in Fondsanteile angelegt wird.

Kapitalverwaltungskosten

Zur Abgeltung der Kosten fir die Verwaltung des gebildeten Kapitals werden Entgelte erho-
ben, deren Hohe sich aus dem Verkaufsprospekt der Fonds in der jeweils geltenden Fassung
ergibt und die dem jeweiligen Sondervermégen unmittelbar belastet werden.

Sonstige Kosten

Fir die Fihrung der Investmentkonten werden von der DWS Entgelte erhoben, deren Hohe
und Zahlweise sich aus den Allgemeinen Geschéftsbedingungen fir DWS Depots in der
jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem aktuellen Preisverzeichnis ergibt. Darliber
hinaus kann die DWS Gebuhren fir den Wechsel des Anlegers in ein anderes beglnstigtes
Anlageprodukt oder zu einem anderen Anbieter unter Mitnahme des gebildeten Kapitals sowie
im Falle einer schadlichen Verwendung verlangen.

16. Information liber den Vertragsverlauf

Die DWS wird den Anleger einmal im Jahr schriftlich tiber die Verwendung der eingezahlten
Altersvorsorgebeitrage, das bisher gebildete Kapital, die einbehaltenen anteiligen Abschluss-
und Vertriebskosten, die Kosten fiir die Verwaltung des gebildeten Kapitals, die erwirtschaf-
teten Ertrdge sowie die im Fall einer Umwandlung eines bestehenden Vertrages in einen
Altersvorsorgevertrag bis zum Zeitpunkt der Umwandlung angesammelten Beitrdge und
Ertréage informieren.

17.  Online-Konto

Die DWS richtet dem Anleger fur die DWS RiesterRente Premium ein Online-Konto ein
und stellt dem Anleger in dem elektronischen Postkorb seines Online-Kontos samtliche
Informationen zu getatigten Umschichtungen/Umsétzen (einschlieRlich Einzahlungen) oder
zu Bestandsveranderungen auf seinen Investmentkonten (die , Abrechnungsinformationen”)
zur Verfligung. Der Anleger kann diese Informationen unter der Adresse www.dws.de jeder-
zeit durch die Eingabe einer PIN/TAN Kombination abrufen, die ihm von der DWS nach
Er6ffnung des DWS RiesterRente Premium-Portfolios zugesandt wird. Der Anleger hat die
Méglichkeit, diesen Versandweg jederzeit zu andern und sich die Abrechnungsinformationen
auf dem Postweg zusenden zu lassen. Fur dadurch evtl. entstehende Kosten der postalischen
Zustellung wird die DWS gesonderte Gebiihren gemaR Nr. 6 der , Hinweise auf die Hohe der
Entgelte und Kosten"” erheben. Auch fir die DWS ist der Online-Konto Service jederzeit
widerruflich. Die DWS ist berechtigt, dem Anleger samtliche seit Erstellung der zuletzt zuge-
sandten Abrechnung angefallenen Abrechnungsinformationen ohne zusatzliche Kosten per
Post oder in sonstiger Weise zukommen zu lassen, wenn der Anleger die im elektronischen
Postkorb seines Online-Kontos Uber einen Zeitraum von sechs Monaten bereitgestellten
Bestandsinformationen nicht abgerufen hat. Fir den Anleger gelten bei der Nutzung des
Online-Kontos die Mitwirkungspflichten nach den Allgemeinen Geschaftsbedingungen fir
DWS Depots. Er hat die in dem Online-Konto eingestellten Abrechnungsinformationen auf
ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu Uberprifen und etwaige Einwendungen unverziiglich
(spétestens nach Erhalt der papierhaften Kontoausziige, Abrechnungen, Aufstellungen und
sonstigen Anzeigen) zu erheben.

18. Allgemeine Geschéaftsbedingungen fiir DWS Depots

In Ergénzung der Besonderen Bedingungen fur die DWS RiesterRente Premium gelten die
Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir DWS Depots in der jeweils giiltigen Fassung, soweit
sie den Besonderen Bedingungen flr Altersvorsorgevertrage und den Vorschriften des Alters-
vorsorgevertrage-Zertifizierungsgesetzes in der zum Zeitpunkt des Abschlusses des Alters-
vorsorgevertrages maRgeblichen Fassung nicht widersprechen.

Stand: April 2010

Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten

Bei der derzeit aktuellen Fondspalette* fallen pro Vertrag folgende Kosten an:

1. Kosten der Fonds
(Es werden keine Ausgabeaufschldge erhoben. Stattdessen werden Abschluss-und Ver-
triebskosten wie unter Nr. 15 der Besonderen Bedingungen fir die DWS RiesterRente
Premium beschrieben, erhoben.)

Kostenpauschalen der Fonds:
Fondspalette: Aktuell werden folgende
Kostenpauschalen dem jeweiligen

Fonds p.a. entnommen:

DWS Vorsorge Dachfonds 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Plus** 1,50 %
DWS Vorsorge Dachfonds Balance** 1,15%
DWS Vorsorge Dachfonds Balance Plus** 1,15%
DWS Vorsorge Rentenfonds 3 Y 0,70 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 5 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 7 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 10 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds 15 Y 0,75 %
DWS Vorsorge Rentenfonds XL Duration 0,75 %

Weitere Einzelheiten zu den Kosten der Fonds ergeben sich aus dem jeweils aktu-
ellen Verkaufsprospekt. Eine Ergdnzung der vorstehenden Fondspalette der Renten-
fonds der Kapitalerhaltungskomponente um einen oder mehrere Rentenfonds sowie
eines geldmarktnahen Fonds ist (soweit mdglich) grundsétzlich vorgesehen. Dabei
handelt es sich um solche Rentenfonds, die in Anleihen jeweils mit Laufzeiten
zwischen einem Jahr und der maximal zu vereinbarenden Laufzeit der Ansparphase
(derzeit 67 Jahre nach § 35 Satz 2 SGB V) nach dem Vorbild der bereits vorhandenen
DWS Vorsorge Rentenfonds 3-15 Y anlegen. Die Entscheidung, Beitrége in einen auf-
gelegten Rentenfonds der Fondspalette anzulegen, bestimmt sich ausschlieflich nach
dem finanzmathematischen Modell, das Kernbestandteil des Produktkonzeptes ist
und die Anlageentscheidung in die Kapitalerhaltungskomponente vollkommen auto-
matisiert veranlasst. Das finanzmathematische Modell gibt vor, zu welchem Zeitpunkt

und in welchem Umfang aufgelegte Rentenfonds aus der zur Verfligung stehenden
Fondspalette im Rahmen der Kapitalerhaltungskomponente erworben werden. Sofern
das System vorgibt, dass einer der Fonds aus der dem Anleger bekannten Fonds-
palette nicht mehr zur Umsetzung des Modells benétigt wird, wird die DWS die Fonds-
palette um diesen Fonds bereinigen. Bei Umschichtungen innerhalb des Portfolios
werden keine fondsbezogenen Kosten durch die DWS berechnet.

2. D\e Entgelte je DWS RiesterRente Premium-Portfolio liegen derzeit bei 15,40 EUR

3. Das Entgelt bei einer schadlichen Verwendung/Kiindigung betragt 0,5 % des Depot-
gegenwertes, aber mindestens 51,30 EUR, maximal 500,- EUR.

4. Fir eine Teilkindigung ungeforderter Beitrdge im Rahmen der unter Nr. 14 beschrie-
benen Grenzen fallen keine Kosten an.

5. Im Fall eines Anbieterwechsels des Anlegers féllt eine Gebihr in Héhe von zur Zeit
51,30 EUR an.

6. Fir den Fall der postalischen Zusendung von Kontoinformationen, die Gber den kosten-
freien halbjdhrlichen Versand hinausgehen, konnen die hieraus entstehenden Zusatz-
kosten gesondert in Rechnung gestellt werden. In diesem Fall werden pro Brief 0,90 EUR
(bis zu 40,- EUR p.a.) gesondert per Lastschrift von dem Konto des Anlegers abgebucht.
Die Belastung erfolgt einmal jahrlich im Dezember.

Die Entgelte verstehen sich jeweils inklusive Mehrwertsteuer.
Eine Erhéhung der Entgelte flr die Fihrung der Investmentkonten je DWS RiesterRente
Premium-Portfolio sowie der schadlichen Verwendung und Anbieterwechsel kann durch
die DWS ohne Zustimmung des Anlegers wirksam erfolgen. Bedingt durch die lange
Laufzeit des Vertrages kann eine Anhebung der Kosten erforderlich werden, z. B. wegen
eines erhohten Verwaltungsaufwandes aufgrund einer Gesetzesanderung oder einer
Verdnderung des Mehrwertsteuersatzes.

Stand: April 2010

* Sie erhalten weitere Angaben im Internet unter www.dws.de
** voraussichtliche Auflegung im Jahr 2012 bzw. 2013

Berechnungsbeispiel fir die Ermittlung der Hohe der Abschlusskosten

Das Beispiel bezieht sich auf einen 40-jdhrigen Anleger mit einer Ansparzeit von 20 Jahren (bis zum 60. Geburtstag). Der Anleger leistet einen Eigenbeitrag von 100,- EUR pro Monat.
Jahresbeitrag x Laufzeit in Jahren x Abschlusskostensatz = 1.200,- EUR x 20 Jahre x 5,6% = 24.000-EUR x 55% = 1.320,- EUR

Bei monatlicher Beitragszahlung verteilen sich diese Abschlusskosten gleichmaRig Uber die ersten 60 Monatsbeitrdge. Von den vom Anleger zu erbringenden Beitrdgen werden daher 22,- EUR
pro Monat zur Rickfihrung der gesamten Abschlusskosten verwendet und nicht in Fondsanteilen angelegt. Ab der 61. Rate erfolgt die Anlage der regelmaRigen Beitrage vollstandig und ohne

weitere Kosten zum Anteilwert, also ohne Ausgabeaufschlage.



Sehr geehrte Anlegerin,
sehr geehrter Anleger,

die demographische Entwicklung hat dazu gefiihrt, dass die private Altersvorsorge heute
wichtiger ist denn je. Mit dem vorliegenden Antrag auf Abschluss eines Altersvorsorgevertrages
— DWS RiesterRente Premium — haben Sie eine kluge Wah! getroffen und machen einen
wichtigen Schritt in Richtung erganzender Altersvorsorge.

Die Vorteile der DWS RiesterRente Premium
auf einen Blick:

o Sie kdnnen Zulagen vom Staat in Anspruch nehmen.

e Sie kénnen den Beitrag ggf. ganz oder teilweise als Sonderausgaben geltend machen und
somit eine Steuerermafigung erhalten.

o Sie haben die Garantie, dass vorbehaltlich Ihrer Kiindigung/eines Anbieterwechsels mindes-
tens Ihre Altersvorsorgebeitrage und Ihre Zulagen bei Rentenbeginn zur Verfligung stehen.
Das garantieren wir mit unserer Beitragszusage.

e Sie haben ein Produkt ausgewahlt, das an den Renditechancen der Aktienmérkte partizi-
pieren und die Sicherheitsorientierung festverzinslicher Papiere nutzen kann, je nachdem,
welches Investment im aktuellen Marktumfeld und in Ihrer Situation die besseren Méglich-
keiten bietet.

Wie wird die Zusammensetzung lhres
Investments bestimmt?

Das besondere an der DWS RiesterRente Premium ist, dass die Mischung Ihrer Kapital-
anlage regelmaRig den Marktgegebenheiten angepasst werden kann. Auf Grundlage eines
automatisierten finanzmathematischen Modells wird tdglich ermittelt, welcher Wert Ihres
Investments in eine risikoreichere Komponente (Wertsteigerungskomponente) und welcher
Anteil in eine weniger riskante Komponente (Kapitalerhaltungskomponente) angelegt wird.
Bei dieser permanenten automatisierten Uberpriifung und eventuellen Anpassungen lhres
Investments beriicksichtigt das Modell bestimmte Faktoren, insbesondere die Restlaufzeit
lhres Vertrages, die Marktentwicklungen, die Zinsen am Kapitalmarkt und die Garantie Ihrer
individuellen Beitrage und Zulagen.

Diese Vorgehensweise soll sicherstellen, dass Sie am Ende der Sparphase mindestens die
Summe Ihrer Altersvorsorgebeitrage (einschlieRlich Zulagen) fir die Verrentung zur Verfiigung
haben. Dariiber hinaus ermdglicht sie, dass Renditechancen effizient genutzt werden kdnnen
und Ihr Investment kontinuierlich optimiert werden kann. Weitere Einzelheiten zur Funktions-
weise des Investment-Mechanismus finden Sie im Antragsformular unter ,Ansparphase”.

Hochststandssicherung/Ablaufstabilisator
Zusatzlich haben Sie die Mdglichkeit, Verluste ,,auf den letzten Metern” zu vermeiden.

Ab dem Jahr, in dem Sie das 55. Lebensjahr vollenden, bieten wir Ihnen an, Ihr Investment
an jedem festgelegten monatlichen Stichtag zu priifen und jeden neuen Hachststand fest-
zuschreiben, so dass der Wert Ihrer Anlage zum Ende der Ansparphase nicht mehr unter
den zu den Stichtagen erreichten hachsten Stand sinken kann. Diese Entscheidung treffen
Sie aber erst, wenn das Rentenalter in greifbarere Néhe riickt. Rechtzeitig vor Vollendung
des 55. Lebensjahres wird sich die DWS mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie ber die
Einzelheiten zur Option der Hochststandssicherung informieren.

Die DWS bietet lhnen auch die Mdglichkeit jederzeit vor dem vereinbarten Beginn der
Auszahlungsphase einen Ablaufstabilisator zu wahlen.

Der Ablaufstabilisator bewirkt, dass bei Annaherung an den vereinbarten Beginn der
Auszahlungsphase die Mischung der Kapitalanlage in der risikoreicheren Komponente
(Wertsteigerungskomponente) durch ein oder mehrere risikodrmere Investments erganzt
wird. Zum vereinbarten Beginn der Auszahlungsphase soll die risikoreichere Komponente
vollstandig in risikodrmere Investments tberfiihrt sein.

Der Ablaufstabilisator beginnt grundsétzlich mit dem Stichtag 10 Jahre vor dem verein-
barten Rentenbeginn; bei Laufzeiten unter 10 Jahren ab Beantragung, aber nicht vor
Beginn des sechsten Vertragsjahrs. Ein einmal gewahlter Ablaufstabilisator kann nicht
wieder abgewahlt werden. Unabhéngig von der Wahl des Ablaufstabilisators besteht
in jedem Fall die Beitragszusage der DWS nach Nr. 10 der Bedingungen. Zusétzlich zum
Ablaufstabilisator kann eine Hochststandssicherung gewahlt werden. Die isolierte Wahl
des Ablaufstabilisators hat keine Absicherung von Hochststanden zur Folge. Der Ablauf-
stabilisator dient der Reduzierung der zu erwartenden Schwankungen des Wertes des
Altersvorsorgevermagens des Anlegers ab dem Stichtag der Anwendung und stellt keine
Garantie dar. Angaben zu den Stichtagen sowie weitere Einzelheiten zur Hochststandssi-
cherung/zum Ablaufstabilisator kdnnen Sie den Besonderen Bedingungen fiir die DWS
RiesterRente Premium (Ziffer 8) entnehmen.

Nach Eingang Ihres ausgefiillten Antrages bei DWS Investments erhalten Sie eine Ergffnungs-
bestétigung lhrer DWS RiesterRente Premium und ab dann werden |hre Altersvorsorgebeitrage
fiir Sie investiert.

Vielen Dank fiir Ihr Vertrauen.
Wir freuen uns, Sie schon bald bei uns willkommen heilen zu dirfen!

lhre
DWS Investments

Kurzangaben zu steuerrechtlichen Vorschriften

Die folgenden Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur fiir Anleger, die in der
Bundesrepublik Deutschland unbeschrankt steuerpflichtig sind. Steuerliche Hinweise zum
Thema Wohn-Riester finden Sie in unserem Angebot.

Ansparphase:

Die steuerliche Forderung der Altersvorsorgebeitrage in der Ansparphase zugunsten des DWS
Riester Rente Premium Vertrags hangt sowohl von der Hohe der Beitragszahlungen als auch
den maRgebenden Einnahmen des Anlegers ab. Fiir die Gewahrung einer ungekiirzten Zulage
ist die Erbringung eines Mindesteigenbeitrags des Anlegers erforderlich. Dieser betrdgt fiir
Pflichtversicherte 4% der in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtigen Ein-
nahmen des Vorjahrs. Ein Sonderausgabenabzug nach §10a EStG wird nur beriicksichtigt,
wenn dies giinstiger ist als der Anspruch auf Zulage. Die Hohe der abzugsfahigen Sonderaus-
gaben ist auf 2.100,- EUR begrenzt. In der Regel nicht férderberechtigt sind Personen, die in
einem auslandischen gesetzlichen Rentenversicherungssystem pflichtversichert sind.

Auszahlungsphase:

Leistungen aus dem DWS Riester Rente Premium Vertrag werden in der Regel erst in der Aus-
zahlungsphase als sog. sonstige Einkiinfte (822 Nr. 5 EStG) besteuert. Der Umfang der Besteu-
erung richtet sich danach, ob die in der Ansparphase eingezahlten Betrdge in vollem Umfang,
nur teilweise oder gar nicht steuerlich begiinstigt worden sind. In der Auszahlungsphase wird
auf die erhaltenen Leistungen kein Sparer-Freibetrag nach § 20 Abs. 4 EStG gewahrt; lediglich
der Werbungskostenpauschbetrag nach §9a Satz 1 Nr. 3 EStG in Hohe von derzeit 102,- EUR
kommt zum Ansatz.

Geftrderte Beitrége:

In der Auszahlungsphase voll besteuert werden Leistungen, die auf sog. geforderten Beitrdgen
beruhen. Somit unterliegen auch die aus geférderten Beitragen erzielten Wertsteigerungen der
vollen Besteuerung in der Auszahlungsphase. Geforderte Beitrdge umfassen die geleisteten
Eigenbeitrage des Vertragspartners zuziiglich der fiir das Beitragsjahr zustehenden Altersvor-
sorgezulage, soweit sie den Hochstbetrag nach 810a EStG nicht tibersteigen, mindestens jedoch
die gewdhrten Zulagen und die geleisteten Sockelbetrage i.S. d. 886 Abs. 1 Satz 4 EStG. Soweit
Altersvorsorgebetrdge zugunsten des Vertrags als Sonderausgaben beriicksichtigt werden, fiir
den keine Zulage beantragt wird oder der als weiterer Vertrag nicht mehr zulagebegiinstigt ist,
gehdren diese Beitrage ebenfalls zu den geforderten Beitrdgen.

Nicht geforderte Beitrége:

Soweit Leistungen in der Auszahlungsphase auf nicht geforderten Beitrdgen beruhen, ist der
Unterschiedsbetrag zwischen der ausgezahlten Leistung und den auf sie entrichteten Betragen
zuversteuern. Der Unterschiedsbetrag ist nur hélftig zu besteuern, wenn eine Auszahlung nach
Vollendung des 60. Lebensjahres (bzw. fiir einen nach dem 31.12.2011 abgeschlossenen Vertrag
nach Vollendung des 62. Lebensjahres) und nach Ablauf von zwdlf Jahren seit Vertragsschluss
erfolgt. Zu den nicht geforderten Beitrdgen gehdren z.B. Zahlungen, fr die der Anleger keine
Altersvorsorgezulage und keinen steuerlichen Vorteil aus dem Sonderausgabenabzug nach
§10a EStG erhalten hat oder Uberzahlungen, d. h. Zahlungen, die den Hochstbetrag nach §10a
EStG tbersteigen bzw. Zahlungen innerhalb eines Beitragsjahres, in denen der Anleger nicht
zum begiinstigten Personenkreis gehért.

Auf nicht geforderten Beitrdgen beruhende Leistungen, die der Anleger ab Vollendung des
85. Lebensjahres als Leibrente erhalt, sind in Hohe des sog. Ertragsanteils von derzeit 5% zu
versteuern (822 Nr. 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb EStG).
Soweit der Anleger geforderte als auch nicht geférderte Beitrédge zugunsten des Vertrags
leistet, sind diese Leistungen aufzuteilen und die Besteuerung erfolgt anteilig entsprechend
der Regelungen fiir geforderte und nicht geférderte Beitrdge.

Schadliche Verwendung:

Im Falle einer schadlichen Verwendung der Leistungen aus dem Vertrag sind die Forderungs-
betrdge zuriickzuzahlen und die Besteuerung des (ibrigen urspriinglich geférderten Vermégens
bestimmt sich nach den Regelungen fiir nicht geforderte Beitrdge. Eine schéadliche Verwendung
der Leistungen aus dem Vertrag ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Anleger den
Altersvorsorgevertrag kiindigt, ohne das geforderte Altervorsorgevermdgen auf einen anderen
zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu (ibertragen oder er (iber seine Anteile wahrend der Anspar-
phase oder nach Beginn der Auszahlungsphase ganz oder teilweise verfiigt. Keine schédliche
Verwendung ist die Verfiigung tber die Anteile, soweit die Verwendung des Kapitals zu Wohn-
zwecken i.S.d. 892a EStG erfolgt, der Anleger zu Beginn der Auszahlungsphase in Form einer
einmaligen Teilkapitalauszahlung bis zu 30 % des zur Verfiigung stehenden Kapitals erhélt, in
der Auszahlungsphase eine Auszahlung in Form eines zusammengefassten Auszahlungsbetrags
i.H.v. bis zu zwlf Monatsleistungen oder zur Abfindung einer Kleinbetragsrente i. S.d. 93 Abs.
3 EStG erfolgt bzw. der Anleger nur tiber die angefallen Zinsen und Ertrage verftgt. In Fallen
der Beendigung der unbeschrénkten Einkommensteuerpflicht, beispielsweise durch Aufgabe des
inlandischen Wohnsitzes konnen die Folgen der schadlichen Verwendung eintreten (vgl. § 95
EstG). Die Auszahlung von Vermdgen, das aus nicht geforderten Beitragen stammt, stellt
keine schadliche Verwendung dar. Bei Teilauszahlungen gilt das nicht geférderte Kapital als
zuerst ausgezahlt.

Kiindigung / Teilkiindigung:

Kiindigt der Anleger den Vertrag wahrend der Anspar- oder Auszahlungsphase, ohne das
geforderte Altervorsorgevermdgen auf einen anderen zertifizierten Altersvorsorgevertrag zu
tibertragen, treten im Hinblick auf das Guthaben, welches auf geftrderten Beitrdgen beruht,
die fiir eine schadliche Verwendung geltenden Rechtsfolgen ein; im Ubrigen gelten die
Rechtsfolgen fiir nicht geforderte Beitrége. Im Falle einer Teilkiindigung wéhrend der Anspar-
oder Auszahlungsphase, d.h. einer Kiindigung von Guthaben, welches auf nicht geforderten
Beitragen beruht, treten die fir nicht geforderte Beitrage geltenden Rechtsfolgen ein.

Die steuerlichen Ausfiihrungen basieren auf der derzeit bekannten Rechtslage. Es
kannkeine Gewébhr dafiiriibernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung
durch Gesetzgebung, Rechtsprechung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht
andert. Solche Anderungen kdnnen auch riickwirkend eingefiihrt werden und die
oben beschriebenen steuerlichen Folgen nachteilig beeinflussen.

Diese Zusammenfassung erhebt nicht den Anspruch, samtliche steuerliche Aspekte
zu behandeln, die aufgrund der persénlichen Umsténde des einzelnen Anlegers von
Bedeutung sein kdnnen. Interessierten Anlegern wird daher empfohlen, sich von
einem Angehdrigen der steuerberatenden Berufe beraten zu lassen.
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DWS Investment GmbH

Mainzer Landstr. 178 — 190 - D-60327 Frankfurt am Main
Postanschrift: D-60612 Frankfurt am Main

Tel.: +49(0) 1803-101110 00" » Fax: +49(0) 1803-101111"
E-Mail: info@dws.de  Internet: www.dws.de

*dtms - 9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz. Mobilfunkpreise abweichend, max. 42 Cent/Min.

Zustandige Aufsichtsbehorde

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Graurheindorferstr. 108

D-63117 Bonn

Internet: www.bafin.de

Eintragung ins Handelsregister
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 9135

Umsatzsteueridentifikationsnummer

DE 811 248 289

Vertragssprache

MaRgebliche Sprache fur diesen Vertrag und die Kommunikation

mit dem Kunden wahrend der Laufzeit des Vertrages ist Deutsch.

MaRgebliche Rechtsordnung/maRgeblicher Gerick d

Fur die Eréffnung des DWS Depots/Investmentkontos
und die gesamte Geschéaftsbeziehung gilt deutsches Recht.
Es gibt keine vertragliche Gerichtsstandsklausel.

AuBergerichtliche Streitschlichtung

Bei Streitigkeiten kénnen sich die Beteiligten an die Schlichtungsstelle
der Deutschen Bundesbank, Postfach 1112 32 in 60047 Frankfurt,
Tel.: 069/2388-1907 oder -1906, Fax: 069/2388-1919, wenden.

Das Recht, die Gerichte anzurufen, bleibt hiervon unberihrt.

DWS
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Deutsche Bank Gruppe



Original an DWS / Dur@lag je fur Vermittler / Anleger

Logo einfligen DWS

INVESTMENTS

Deutsche Bank Gruppe

Vermittler-Nr. Fil.-Nr. /
(Konsorte) V.-Info

Antrag DWS RiesterRente Premium bei der DWS Investment GmbH, Frankfurt am Main (DWS).

Kundendaten (bitte nur in GROSSBUCHSTABEN ausfiillen!)

Anrede (1-Herr, 2-Frau), Name Staatsangehorigkeit
Vorname Geburtsdatum
Abweichender Geburtsname Steuer-ldentifikationsnummer/TIN
Adresszusatz Beruf

StralRe, Hausnummer (Schriftverkehr wird an diese Anschrift gesandt)

Land Postleitzahl Wohnort

E-Mail Adresse Telefon tagsiiber

Ansparphase

Die DWS RiesterRente Premium investiert nach einem finanzmathematischen Modell fiir jeden Anleger in ein aus mehreren Fonds bestehendes Portfolio. Das Portfolio besteht
zum einen aus einem oder mehreren Dachfonds (Wertsteigerungskomponente), der in risikoreichere Anlagen investiert (z. B. Aktien oder Aktienfonds), und zum anderen aus einem
oder mehreren auf Kapitalerhalt ausgerichteten Anleihefonds (Kapitalerhaltungskomponente). Die fiir das DWS RiesterRente Premium Modell zur Verfligung stehenden Fonds
ergeben sich aus der Fondspalette unter dem Abschnitt ,Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten” und kénnen nur unter den dort genannten Voraussetzungen geandert
werden. Die jeweilige Gewichtung der Fonds bestimmt das finanzmathematische Modell nach den im Antrag genannten Faktoren wie z. B. der Restlaufzeit Ihres Vertrages und der
aktuellen Marktentwicklung. Nach den Berechnungen des finanzmathematischen Modells werden Ihre Beitrdge automatisch fiir Sie in die Wertsteigerungskomponente und/oder
die Kapitalerhaltungskomponente angelegt und soweit systemseitig vorgegeben zwischen den Komponenten umgeschichtet. Bei steigenden Kursen an den Aktienmarkten steigt
im Allgemeinen auch der Anteil der Wertsteigerungskomponente in lhrem Portfolio. Im Gegenzug wird der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente reduziert. In Zeiten fallender
Kurse an den Aktienmaérkten wird demgegentiber im Allgemeinen der Anteil der Wertsteigerungskomponente reduziert und der Anteil der Kapitalerhaltungskomponente erhdht.
Bei extremen Schwankungen und hoher Volatilitdt kann das Modell unter Umstédnden nur noch unterproportional an den Wertentwicklungen der jeweils anderen Komponente
partizipieren. Je nach Marktlage und Vertragslaufzeit konnen Sie dann auch dauerhaft bis zu 100% in einer der beiden Komponenten investiert sein. In jedem Fall sagt die DWS zu,
dass lhnen zu Beginn der Auszahlungsphase mindestens der Betrag der von Ihnen eingezahlten Altersvorsorgebeitrage einschlieRlich der Zulagen zur Verfligung steht.

» Die regelmaBigen Zahlungen betragen:

RegelmafRiger Beitrag: i .- EUR monatlich
Die regelmaRgen Beitrage setzen sich aus Gefordert werden hochstens 2.100,- EUR
Zahlungen des Arbeitgebers und gegebe- pro Jahr inkl. aller staatlicher Zulagen.

nenfalls Eigenleistungen zusammen.

|:| Ablaufstabilisator aktivieren

e eseseccssesesesesssecsesesesesesscsesesesesstsssesesesecsssesseses

=) :Beginn der Auszahlungsphase: 6

: (Renteneintrittstermin zwischen 60 und 67 ist méglich)  Alter 8

Seecececessccsecscsesesesecscscsesesessscssccosesesesecscscsesesesssse

Hinweise zu Altersvorsorgewirksamen Leistungen

Bei Altersvorsorgewirksamen Leistungen (AVWL) handelt es sich um tarifvertraglich basierte Leistungen eines Arbeitgebers
in einen zertifizierten, privaten Altersvorsorgevertrag des Arbeitnehmers.

Die Leistungen werden vom Arbeitgeber direkt auf den Altersvorsorgevertrag des Arbeitnehmers iiberwiesen.

Mit der Eroffnungsbestatigung lhres RiesterRente Premium Depots erhalten Sie einen Antrag auf AVWL aus Teilen lhres
Arbeitsentgeltes, den Sie bitte Ihnrem Arbeitgeber aushindigen. Dieses Dokument dient dem Arbeitgeber als Grundlage furr die
Uberweisungen der AVWL.
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Hinweis
Alle persönlichen Daten notiert?
- Keine Gemeinschaftskonten möglich
- Mindestlaufzeit: 7 VOLLE Jahre
(abhängig vom eingetragenen Eintrittsalter)
- Ein Mindestalter des Anlegers ist nicht erforderlich.
- Steuer-Identifikationsnummer/TIN:
Bitte eintragen.

Hinweis
Ansparphase:
- Eigenbeitrag gemäß der gewählten Zahlweise 
eingetragen?
- Wichtig: Beginn der Auszahlungsphase gewählt?

Hinweis
Option Ablaufstabilisator:
- Schwankungen des gesparten Vermögens 
reduzieren (ab 10 Jahren vor Rentenbeginn,
frühestens ab Beginn des 6. Vertragsjahres) 
- Bei Antragstellung ODER jederzeit bis zu
Rentenbeginn wählbar
- Die einmal gewählte Option kann nicht wieder 
abgewählt werden.


Erklarungen und Unterschrift des Anlegers

Ich/Wir beauftrage(n) die DWS, fiir mich ein DWS RiesterRente Premium Depot zu eréffnen, in dem gemaR dem im Antrag beschriebenen finanzmathematischen Modell ohne
vorherige Einholung meiner/unserer Weisung die von mir/uns unter diesem Vertrag eingezahlten Altersvorsorgebeitrige in Anteile an Fonds der Deutsche Bank Gruppe ange-
legt werden, die den Anforderungen des AltZertG entsprechen. Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass nach Vorgabe des finanzmathematischen Modells die prozentuale
Aufteilung der Einzahlungen und des Anteilbestandes in Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und Dachfonds jederzeit automatisch geandert werden kann und systemseitig An- und
Verkaufe oder der Umtausch von Fondsanteilen veranlasst werden kdnnen.

Fir den Geschaftsverkehr gelten die beigefligten Allgemeinen Geschéaftsbedingungen fiir DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium sowie die
Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds (vereinfachter Verkaufsprospekt, Verkaufsprospekt einschlieRlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement/Satzung, Jahres- und
@albjahresbericht soweit veroffentlicht), die Angaben lber den Ausgabeaufschlag, die Kosten und ausfiihrliche Risikohinweise enthalten.

en vereinfachten und ausfiihrlichen Verkaufsprospekt (einschlieBlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement, Jahres- und Halbjahresbericht soweit veréffentlicht) finden
Sie auf der Internetseite www.dws.de. Wir senden lhnen die Verkaufsunterlagen jederzeit auch gerne in Papierform zu.

Hiermit bestatige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufspros- Hiermit bestatige(n) ich/wir, dass mir/uns der vereinfachte Verkaufsprospekt vor Vertrags-
pekt vor Vertragsschluss kostenlos angeboten und ausgehandigt/uber- |:| schluss kostenlos angeboten worden ist und ich/wir auf eine Aushandigung/Ubersendung
sendet worden ist. ausdrticklich verzichte(n).

Die Allgemeinen Geschaftsbedingungen fiir DWS Depots, die Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium sowie die genannten Verkaufsunterlagen der jeweiligen
Fonds habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen und anerkannt.

US-Staatsbiirger/US Resident(s): Weiterhin erklare(n) ich/wir, dass ich/wir weder US-Staatsbiirger — US Citizen(s) — noch US-Einwohner mit standigem Aufenthaltsrecht - US Resi-
dent(s) - im Sinne der Definitionen fiir die Zwecke der US-Bundesgesetze tiber Wertpapiere, Waren und Steuern, einschlieRlich der jeweils gliltigen Fassung der Regulation S zu dem
Gesetz von 1933 (zusammen ,US-Personen”) bin/sind und keine Fondsanteile fiir US-Personen halten und erwerben werde(n). Soweit ich/wir nach Abgabe dieser Erklarung den
Status einer US-Person nach den genannten Vorschriften erlange(n) oder Fondsanteile fiir US-Personen halte(n) oder erwerbe(n), werde(n) ich/wir dies der depotfiihrenden Stelle
unverziiglich mitteilen. Dies gilt auch fiir alle weiteren und zukinftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der Kundenverbindung noch eréffnen werde(n).

Geldwaschegesetz und wirtschaftlich Berechtigter: Ich bin/Wir sind verpflichtet, der depotfiihrenden Stelle unverziiglich und unaufgefordert Anderungen, die sich im Laufe der
Geschaftsbeziehung bezliglich der nach dem deutschen oder luxemburgischen Geldwaschegesetz festzustellenden Angaben zur Person oder den wirtschaftlich Berechtigten ergeben,
anzuzeigen. Sofern ich/wir bzw. ein unmittelbares Familienmitglied oder eine mir/uns bekanntermafen nahe stehende Person im Sinne der Richtlinie 2006/70/EG der EG-Kommission
vom 1. August 2006 ein wichtiges 6ffentliches, hohes politisches oder militarisches Amt (z.B. Regierungsmitglieder, Parlamentsmitglieder, Botschafter, Generale) ausiibt bzw.
ausgelbt hat, werde(n) ich/wir dies unverziiglich mitteilen. Dartiber hinaus erklare(n) ich/wir hiermit ausdriicklich, das von mir/uns gewlinschte DWS Depot/Investmentkonto auf
eigene Rechnung zu flihren. Dies gilt auch fiir alle weiteren und zukilinftigen Investmentkonten, die ich/wir im Rahmen der laufenden Geschéftsbeziehung noch eréffnen werde(n).
Anderenfalls teile(n) ich/wir der depotfiihrenden Stelle den wirtschaftlich Berechtigten sofort mit. Das DWS Depot/Investmentkonto muss dann auf dessen Namen eroffnet werden.

Hinweis zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des Vermittlers: Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die depotfiihrende Stelle zur Abgeltung von Vertriebsleistungen des
Vermittlers Abschlusskosten und eventuell laufende Provisionen an den Vermittler weitergibt.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten bei Einschaltung eines Vermittlers und Versicherers im In- und Ausland:
Ich/Wir willige(n) ein, dass die depotfiihrende Stelle, der Vermittler und der Versicherer die in diesem Antrag enthaltenen und alle im Rahmen der Geschéaftsbeziehung erforder-
lichen Daten speichern, verarbeiten und fiir Zwecke der Geschaftsbeziehung nutzen.

Einwilligung in die Ubermittlung und die Verarbeitung von Daten an die Deutsche Rentenversicherung Bund (Zentrale Zulagenstelle) :
Ich/Wir willige(n) ein, dass die DWS die fiir die Ermittlung und Uberpriifung des Zulagenanspruchs erforderlichen Daten an die Zentrale Zulagenstelle (ibermittelt.

gort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

X X X

Einwilligung in die Fiihrung eines Online-Kontos:

Ich/Wir willige(n) ein, sémtliche Informationen (,,Abrechnungsinformationen”) zu getatigten Umschichtungen/Umsatzen (einschlieBlich Einzahlungen) oder zu Bestandsver-
anderungen auf meinen Investmentkonten in den elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos eingestellt zu bekommen, den ich/wir unter der Adresse www.dws.de
abrufen kann/kénnen. Nach Eréffnung des DWS RiesterRente Premium-Portfolios erhalte(n) ich/wir eine PIN und eine TAN, mit der ich/wir Zugang zu dem DWS Depot Online
bekomme(n).

Ich/Wir wurde(n) informiert, dass die Méglichkeit der postalischen Zustellung besteht. Hierauf verzichte(n) ich/wir ausdriicklich. Weiterhin wurde(n) ich/wir dariiber informiert,
dass ich/wir bei Nichtabruf der im elektronischen Postkorb meines/unseres Online-Kontos bereitgestellten Abrechnungsinformationen innerhalb von sechs Monaten samtliche
seit Erstellung der zuletzt zugesandten Abrechnung angefallenen Abrechnungsinformationen per Post zugesandt bekomme(n). Diese Zusendung erfolgt ohne zuséatzliche Kosten.
Sofern ich/wir nach Vertragsschluss eine postalische Zustellung von Abrechnungsinformationen wiinsche(n), kann die DWS gesonderte Gebiihren gemaf3 Nr. 6 des Abschnitts
+Hinweise auf die Hohe der Entgelte und Kosten” dieses Antrags erheben. Aktuelle Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Preisverzeichnis/Konditionentableau, welches
Sie unter www.dws.de/konditionen in der jeweils aktuell giiltigen Fassung einsehen konnen.

Hinweis zu den Abschluss- und Vertriebskosten:

Ich/Wir bestatige(n), vor Vertragsabschluss die in den Besonderen Bedingungen fiir die DWS RiesterRente Premium genannten Informationen zu den im Vertrag enthaltenen
Abschluss- und Vertriebskosten zur Kenntnis genommen zu haben. Weiter bestétige(n) ich/wir, dass ich/wir den Ausweis der in den Vertrag einkalkulierten Kosten einschlieR3lich
der Verwaltungskosten durch Aushéndigung eines schriftlichen Angebots zum vorliegenden Antrag erhalten habe(n). Ich/Wir wurde(n) dartber informiert, dass und in welcher
Form die Abschluss- und Vertriebskosten zu Beginn des Vertrages erhoben werden. Mir/Uns ist bewusst, dass die DWS RiesterRente Premium als langfristige Altersvorsorge
ausgestaltet und insbesondere eine Reduzierung der vereinbarten Beitrage nach den ersten fiinf Laufzeitjahren des Altersvorsorgevertrages sowie eine Kiindigung zu Beginn der
Laufzeit mit erhohten Kosten verbunden ist, da vom Anleger bereits getilgte Abschluss- und Vertriebskosten nicht zurlickerstattet werden.

Ort, Datum Unterschrift Anleger / 1. gesetzl. Vertreter Unterschrift 2. gesetzl. Vertreter

X X X

Bei Minderjahrigen sind immer die Unterschriften und Legitimationsprifungen aller gesetzlichen Vertreter erforderlich (Nachweis bei alleiniger Vertretungsberechtigung!).
[¥° Zusatzlich ist eine Kopie der Geburtsurkunde des Minderjahrigen beizufiigen. Nach Vollendung des 16. Lebensjahres ist eine Kopie des Personalausweises des Minderjahrigen
beizufiigen. Fiir Minderjahrige sind nur Einzelkonten moglich.

~ " egitimationspriifung (bitte ALLE Angaben ausfiillen)

Anleger/gesetzliche
Vertreter
(Name, Vorname)

Art der Urkunde, Personal- Reise- Staatsan- Personal- Reise- Staatsan-
Staatsangehorigkeit* ausweis pass gehorigkeit* ausweis pass gehorigkeit*

Nr./Aktenzeichen

Ausstellende Behorde,
Ausstellungsdatum

Geburtsort
Geburtsdatum*
er vereinfachte Verkaufsprospekt wurde dem Kunden zur Verfiigung Drucken * Angabe von Geburtsdatum und Staatsangehérig-
stellt, sofern der Kunde zuvor nicht ausdriicklich auf dieses Recht keit nur bei gesetzlichen Vertretern erforderlich.
erzichtet hat.** ** Bei Fonds, fuir die kein vereinfachter Verkaufs-
Die Durchschrift dieses Antrages wurde dem Kunden ausgehéandigt, X Stempel und Unterschrift des Vermittlers prospekt verfligbar ist, gilt diese Regelung hin-

sowie die vorstehende Legitimationspriifung durchgefiihrt. sichtlich der ausflhrlichen Verkaufsunterlagen.
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Hinweis
Verkaufsunterlagen ausgehändigt/übersandt 
bzw. Verzicht auf Aushändigung:
- Entsprechendes Feld angekreuzt?

Hinweis
Unterschriften:
Bei Minderjährigen sind immer die Unterschriften 
beider gesetzlicher Vertreter erforderlich.
Falls es nur einen gesetzlichen Vertreter gibt,
- Entsprechender Nachweis beigefügt?

Hinweis
Legitimationsprüfung:
- Aktuelle Ausweisdaten vollständig notiert,
ggf. Kopie des gültigen Personalausweises/
Reisepasses beigefügt?
- Bei Minderjährigen zusätzlich eine Kopie der 
Geburtsurkunde beigefügt bzw. nach Vollendung 
des 16. Lebensjahres Kopie des Personalausweises 
beigefügt?

Hinweis
Stempel und Unterschrift angebracht?


Allgemeine Geschaftsbedingungen fir DWS Depots

1. DWS Depot und Investmentkonten

Die DWS Investment GmbH, Frankfurt, oder die DWS Investment S.A., Luxem-
bourg, (nachstehend , depotfiihrende Stelle” genannt) eroffnet fir den Anleger
(Privatkunde i. S. d. Wertpapierhandelsgesetzes bzw. des Luxemburger Gesetzes
Uber den Finanzsektor vom 5. April 1993), soweit nichts anderes vereinbart auf
Antrag ein DWS Depot und innerhalb dieses DWS Depots ein oder mehrere Invest-
mentkonten flr die Anlage von Einzahlungen in Anteilen des bzw. der gew(insch-
ten Fonds. Bei dem DWS Depot handelt es sich um ein Wertpapierdepot; die
fondsspezifischen Investmentkonten stellen Unterdepots dar. Zusatzlich kann die
depotfiihrende Stelle, ohne dass es hierfir eines Antrages des Anlegers bedarf,
innerhalb des DWS Depots Investmentkonten fir Geldmarktfonds er6ffnen, die
auf die Fondswahrung der jeweiligen auf Antrag des Anlegers eréffneten Invest-
mentkonten lauten. Sollten in einer Fondswahrung aus Sicht der depotfiihrenden
Stelle keine geeigneten Geldmarktfonds verfligbar sein, so kann stattdessen
auch ein Investmentkonto fur einen geldmarktnahen Fonds er6ffnet werden.
Die aktuell von der depotfihrenden Stelle fir die jeweiligen Fondswahrungen
vorgesehenen Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) sowie Einzelheiten
zu deren Eréffnung sind im Preisverzeichnis/Konditionentableau genannt. Diese
Angaben konnen ohne Mitwirkung und ohne Information des Anlegers durch die
depotfiihrende Stelle gedndert werden. Erteilt der Anleger der depotfiihrenden
Stelle einen Auftrag, so sind die zu diesem Zeitpunkt im Preisverzeichnis/Konditio-
nentableau enthaltenen Angaben malkgebend. Dem Anleger wird auf Wunsch von
der depotfiihrenden Stelle jederzeit ein aktuelles Preisverzeichnis/Konditionen-
tableau zur Verfligung gestellt. Der Anleger hat der depotfiihrenden Stelle gegen-
Uber zu Beginn der Geschéaftsbeziehung genaue Angaben Uber seine Identitat
nach den Vorgaben des Eroffnungsantrages zu machen. Die depotfiihrende
Stelle kann zu Beginn der Geschaftsbeziehung sowie im weiteren Verlauf zu-
satzliche Angaben und Unterlagen zur Identitatsfeststellung oder zu sonstigen
Zwecken verlangen, sofern dies im Hinblick auf die Erfillung ihrer gesetzlichen
Pflichten oder im Rahmen der Geschaftsbeziehung erforderlich ist.

2. Ausgabe und Riicknahme von Anteilen

Die Ausgabe und Riicknahme der Anteile durch die hierfir zustandige Stelle erfolgt
nach den fur den jeweiligen Fonds von der Verwaltungs-/Investmentgesellschaft
getroffenen und im Verkaufsprospekt veroffentlichten Bedingungen. Sofern keine
gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt, konnen eingehende Zahlungen gege-
benenfalls bis zum néachsten Ausgabetag von der depotfiihrenden Stelle gehalten
werden.

3. Auftrage

a) Execution Only/Ausflihrungsgeschéft

Die depotfiihrende Stelle fihrt Auftrage nach den Grundsatzen von , Execution
Only”, d.h. beratungsfrei, aus. Demnach erteilt die depotfiihrende Stelle bei
der Ausflihrung von Auftrégen weder Empfehlungen fir den Kauf noch fir den
Verkauf von Anteilen und bietet auch keine Anlageberatung an sondern leitet Auf-
trége lediglich an die entsprechende Abwicklungsstelle weiter. Die depotfihrende
Stelle geht davon aus, dass der Anleger — soweit erforderlich — eine Beratung
und Aufklarung vor Erteilung der Auftrage erhalten hat. Eine Angemessenheits-
prifung findet im Rahmen des Execution Only nicht statt.

b) Beschrénkung auf von der depotfiihrenden Stelle
angebotene Fondsanteile

Die depotfiihrende Stelle nimmt Auftrdge zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen
nur entgegen, sofern die Fondsanteile von der depotfiihrenden Stelle angeboten
werden. Eine Ubersicht der von der depotfiihrenden Stelle vertriebenen Investment-
fonds ist bei der depotfiihrenden Stelle erhéltlich. Die depotfihrende Stelle kann
die Annahme von Auftragen sowie die Ausflihrung von Auftrdgen davon abhéngig
machen, dass der Depotinhaber bestimmte Erklarungen abgibt und diese ggf. auch
auf Verlangen der depotfiihrenden Stelle einmalig oder regelmaRig wiederholt.

¢) Form von Auftrdgen
Auftrége jeder Art sind schriftlich zu erteilen, soweit nicht mit der depotfiihrenden
Stelle vorher eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

d) Ausflihrungsgeschéft/Beauftragung eines Dritten zur Ausflihrung eines Kaufs
oder Verkaufs

Bei Kauf- und Verkaufsauftragen des Anlegers schlieRt die depotfiihrende Stelle fur
Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Ver-
kaufsgeschaft (Ausfihrungsgeschaft) ab oder sie beauftragt eine dritte Person, ein
Ausflihrungsgeschéaft abzuschlieRen. Soweit Einzahlungsbetrage des Anlegers zum
Erwerb eines vollen Anteils nicht ausreichen, schreibt die depotfiihrende Stelle den
entsprechenden Anteilbruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut.

e) Preis des Ausflihrungsgeschéftes

Die depotfiihrende Stelle rechnet gegenliber dem Kunden den Preis des Aus-
flhrungsgeschéftes ab. Die Details zur Berechnung ergeben sich aus dem Ver-
kaufsprospekt und den sonstigen Unterlagen des jeweiligen Fonds.

f) Bearbeitung/Wertermittlungstag

Eingehende Verkaufs- oder Kaufauftrage werden von der depotfiihrenden Stelle
unverziiglich, spatestens an dem auf den Eingang bei der depotfiihrenden Stelle
folgenden Bankarbeitstag (am Ort der Depotfiihrung) bearbeitet. Unter Bearbeitung
ist die Weitergabe des Auftrags an die jeweilige Investmentgesellschaft, deren
Depotbank, einen Clearer oder einen Dritten, der mit der weiteren Ausfiihrung
beauftragt wird, zur Ausflihrung zu verstehen.

Der Ausflihrungszeitpunkt sowie der dem Ausfiihrungsgeschaft zugrunde liegende
Ausflihrungspreis liegen nicht im Einflussbereich der depotfiihrenden Stelle. Die
Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Verkaufsprospekt und den sonstigen
Unterlagen des jeweiligen Fonds. Wird der Auftrag nicht ausgefihrt, so wird die
depotfiihrende Stelle den Anleger darliber unverziglich informieren.

a) Kaufauftrdge mittels Uberweisungen

Uberweisungen missen die Angabe einer von der depotfiihrenden Stelle mitge-
teilten DWS Depotnummer oder Investmentkontonummer enthalten und wer-
den als Kaufauftrage fur die entsprechenden Fondsanteile behandelt. Sofern die
Gutschriftsanzeige der Bank eindeutig zugeordnet werden kann, wird die depot-
fihrende Stelle Auftrage zum Erwerb von Fondsanteilen unverzliglich, spatestens
am nachstfolgenden Bankarbeitstag, an die jeweilige Abwicklungsstelle weiterlei-
ten. Soweit Einzahlungsbetrédge des Anlegers den Ausgabepreis eines Anteils tber-
oder unterschreiten, schreibt ihm die depotfiihrende Stelle einen entsprechenden
Bruchteil in vier Dezimalstellen nach dem Komma gut. Wird eine Einzahlung vor
Bestatigung der jeweiligen Depoteroffnung geleistet, so wird der Ausgabepreis
des nachstmoglichen Ausgabetages nach Depoteréffnung zugrunde gelegt.

h) Verkaufsauftrage
Auftrage zum Verkauf von Fondsanteilen missen die Investmentkontonummer
enthalten. Sollen alle verwahrten Anteile eines DWS Depots verkauft werden,

so genigt die Angabe der DWS Depotnummer. Verkaufsauftrage, die auf einen
bestimmten Betrag lauten, werden von der depotfiihrenden Stelle in Auftrage
zum Verkauf von Anteilen umgewandelt.

i) Wéhrung von Ein- und Auszahlungen/Umtausch von Wahrungen

Zahlungen des Anlegers an die depotfiihrende Stelle und Zahlungen der depotflh-
renden Stelle an den Anleger haben stets in EURO zu erfolgen. Zahlungen, die in
einer anderen Wahrung als EURO erfolgen, werden von der depotfiihrenden Stelle
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in EURO umgerechnet. Beauftragt der
Anleger die depotfihrende Stelle zum Erwerb von Fondsanteilen eines Invest-
mentfonds, der in einer anderen Wahrung als EURO gefiihrt wird, so ist die depot-
flhrende Stelle berechtigt, den hierfiir vom Anleger angeschafften EURO-Betrag
zum jeweils aktuellen Umrechnungskurs in die jeweilige Wahrung umzurechnen.
Sofern die Zahlung in Fondswéhrung geleistet wird, erfolgt keine Umrechnung.

i) Zuordnung zu einem Anlegertyp/Nichtausfiihrung

Abhangig vom Vertriebsweg kann eine Zuordnung des Anlegers zu einem Anleger-
typ erfolgen. Die depotflihrende Stelle behélt sich vor, Auftrage nicht auszufihren,
sofern die Anlageklasse (Risikoprofil) des zu erwerbenden Investmentfonds mit
dem Anlegertyp nicht vereinbar ist. In diesem Falle wird die depotfihrende Stelle
den Anleger unverziglich informieren.

k) Auftrdge zum Umtausch von Fondsanteilen

Soweit von der depotfiihrenden Stelle zuvor im Preisverzeichnis/Konditionentableau
ausdricklich zugelassen, ist ein Umtausch von Anteilen méglich. Ansonsten wird
ein Auftrag zum Umtausch als ein Verkaufsauftrag und nachfolgender Kaufauftrag
behandelt. Als Folge dieser Aufteilung konnen keine besonderen Umtauschkon-
ditionen gewahrt werden.

I) Verfligungen

Der Anleger kann Uber seine Anteile und Anteilsbruchteile ganz oder teilweise
verfligen. Eine Auslieferung oder Ubertragung von Anteilen in ein Wertpapierdepot
einer anderen depotflihrenden Stelle ist nur hinsichtlich ganzer Anteile moglich.
Bei Anteilsbruchteilen besteht nur ein Anspruch auf Auszahlung des Gegenwertes.

4. Anteilsregister, Eigentum, Miteigentum, Girosammelverwahrung
Fuhrt die fur die Ausgabe von Anteilen zustéandige Stelle ein Anteilsregister, wird
die depotfiihrende Stelle dort fiir den Anleger als Anteilsinhaber eingetragen. Im
Falle der DWS Investment S. A. als depotfiihrende Stelle werden dann in diesem
Falle die Anteile treuhanderisch fir die jeweiligen Anleger gehalten.

Sofern in dieses Anteilsregister zwingend nur der jeweils Letztbegunstigte ein-
getragen werden kann, wird die depotfiihrende Stelle die Eintragung im Namen
des Anlegers vornehmen lassen. Die erworbenen Anteile sind in diesem Falle
Eigentum des Anlegers und werden auch nicht treuhé@nderisch gehalten.
Soweit flir einen Fonds von der fir die Ausgabe von Anteilen zusténdigen Stelle
keine Anteilsbruchteile ausgegeben werden, erwirbt der Anleger, sofern dieser
selbst in das Anteilsregister des Fonds eingetragen wird, Miteigentum an einem
etwa bestehenden Gemeinschaftsdepot aller Inhaber von Anteilsbruchteilen bei
der depotfiihrenden Stelle.

Die depotflihrende Stelle gibt Anteile, fur die kein Anteilsregister besteht, fir den
Anleger in Girosammeldepotverwahrung. Das Gleiche gilt fur Anteilsscheine, die
der depotfiihrenden Stelle zugunsten eines bereits bei ihr bestehenden Invest-
mentkontos eingereicht werden.

5. Anschaffung und Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland

Die depotflihrende Stelle schafft Fondsanteile im Ausland an, wenn sie direkt
oder Uber einen Dritten Kaufauftrage in Fondsanteilen im Ausland oder Kaufauf-
tréage in auslandischen Fondsanteilen ausfihrt. Die depotfiihrende Stelle wird die
im Ausland angeschafften Fondsanteile im Ausland verwahren lassen. Hiermit
wird sie einen anderen auslandischen Verwahrer beauftragen. Die Verwahrung
unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwahrungsortes und den
flr den oder die auslandischen Verwahrer geltenden Allgemeinen Geschéfts-
bedingungen.

Die depotfiihrende Stelle wird sich nach pflichtgeméaRem Ermessen unter Wah-
rung der Interessen des Anlegers das Eigentum oder Miteigentum an den Fonds-
anteilen oder eine andere im Lagerland Ubliche, vergleichbare Rechtsstellung
verschaffen und diese Rechtsstellung treuhanderisch fir den Anleger halten. Hie-
ruber erteilt sie dem Anleger Gutschrift in Wertpapierrechnung (WR-Gutschrift)
unter Angabe des ausléndischen Staates, in dem sich die Wertpapiere befinden
(Lagerland). Die depotfiihrende Stelle braucht die Auslieferungsanspriiche des
Anlegers aus der ihm erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland un-
terhaltenen Deckungsbestand zu erflllen. Der Deckungsbestand besteht aus den
im Lagerland fir den Anleger und fur die depotfiihrende Stelle verwahrten Fonds-
anteilen derselben Gattung. Der Anleger tragt in diesen Féllen daher anteilig alle
wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile und Schaden, die den Deckungsbe-
stand als Folge von hoherer Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder
durch sonstige von der depotfiihrenden Stelle nicht zu vertretenden Zugriffe Drit-
ter im Ausland oder im Zusammenhang mit Verfligungen von hoher Hand des In-
und Auslandes treffen sollten. Hat der Anleger nach dem vorhergehenden Absatz
Nachteile und Schaden am Deckungsbestand zu tragen, so ist die depotfiihrende
Stelle nicht verpflichtet, dem Anleger den Kaufpreis zurlickzuerstatten.

6. Ausschiittungen

Ausschittungsbetrage werden von der depotfiihrenden Stelle — ggf. unter Abzug
von einzubehaltenden Steuern — ohne gesonderten Auftrag in Anteilen des betref-
fenden Fonds wiederangelegt (,,automatische Wiederanlage"). Die automatische
Wiederanlage erfolgt unverziiglich nach Gutschrift der Ausschuttungsbetrage auf
dem Konto der depotfiihrenden Stelle. Die automatische Wiederanlage erfolgt
ohne Ausgabeaufschlag zum jeweils giltigen Anteilwert am Ausflihrungstag.
Sofern flr bestimmte Fonds eine direkte Wiederanlage nicht von der depotfih-
renden Stelle vorgesehen ist, werden die Ausschuttungen — ggf. unter Abzug von
einzubehaltenden Steuern —in dem jeweils von der depotfiihrenden Stelle fir den
Anleger ausgewahlten Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fonds-
wahrung angelegt. Einzelheiten werden im Preisverzeichnis/Konditionentableau
geregelt. Die entsprechende Kauforder wird von der depotfiihrenden Stelle an
die jeweilige Abwicklungsstelle unverziglich, spatestens am néachstfolgenden
Bankarbeitstag, weitergeleitet.

7. Abrechnungen

Die depotfihrende Stelle Gbermittelt dem Anleger spatestens am ersten Ge-
schéftstag nach der Ausfiihrung des Auftrags flr jeden getatigten Umsatz eine
Abrechnung. Soweit der Anleger Fondsanteile durch regelméfige Einzahlungen
erwirbt, wird die depotfihrende Stelle den jeweils aktuell geltenden rechtlichen
Anforderungen zur Abrechnungserstellung in geeigneter Form nachkommen.* In
jedem Fall erhélt der Anleger nach Ablauf eines Jahres eine Aufstellung der im
Kalenderjahr eingetretenen Veranderungen.

* wurde keine Einzelabrechnung erteilt, erstellt die depotflihrende Stelle spatestens sechs Monate nach Versand der letzten Abrechnung eine Aufstellung der getatigten Umsétze.
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8. Gemeinschaftliches Wertpapierdepot

Im Fall eines gemeinschaftlichen DWS Depots oder Investmentkontos kann
jeder Inhaber allein verfligen, es sei denn, dass einer der Wertpapierdepotinha-
ber oder alle gemeinsam der depotflihrenden Stelle schriftlich eine gegentei-
lige Weisung erteilt haben. Alle Anleger des gemeinschaftlichen Wertpapier-
depots sind gegenlber der depotfiihrenden Stelle gesamtschuldnerisch fur
alle Verbindlichkeiten aus dem gemeinschaftlichen Wertpapierdepot haftbar,
unabhangig davon, ob solche Verbindlichkeiten gemeinsam oder einzeln von
ihnen eingegangen wurden.

9. Verfiigungsberechtigung nach dem Tod des Anlegers

Nach dem Tod des Anlegers kann die depotfiihrende Stelle zur Klérung der Verfu-
gungsberechtigung die Vorlegung eines Erbscheins, eines Testamentsvollstreck-
erzeugnisses oder weiterer hierflr notwendiger Unterlagen verlangen; fremd-
sprachige Unterlagen sind auf Verlangen der depotflihrenden Stelle in deutscher
Ubersetzung vorzulegen. Die depotfiihrende Stelle kann auf die Vorlage eines Erb-
scheins oder eines Testamentsvollstreckerzeugnisses verzichten, wenn ihr eine
Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letztwilligen Verfligung (Testament,
Erbvertrag) nebst zugehdriger Eréffnungsniederschrift vorgelegt wird. Die depot-
flhrende Stelle darf denjenigen, der darin als Erbe oder Testamentsvollstrecker
bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfligen lassen und insbesondere mit
befreiender Wirkung Zahlungen an ihn leisten. Dies gilt nicht, wenn der depotfiih-
renden Stelle bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach Anfechtung
oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfligungsberechtigt ist, oder wenn
ihr dies infolge Fahrlassigkeit nicht bekannt geworden ist.

10. Entgelte und Auslagen

Fur die Fihrung des DWS Depots und des Investmentkontos kann ein Entgelt
berechnet werden. Die jeweilige Hohe ist im Preisverzeichnis/Konditionentableau
der depotfiihrenden Stelle enthalten. Fir die im Preisverzeichnis nicht aufge-
flhrten Leistungen, die im Auftrag des Anlegers oder in dessen mutmafilichem
Interesse erbracht werden, und die nach den Umstanden zu urteilen nur gegen
eine Vergutung zu erwarten sind, kann die depotfihrende Stelle die Hohe des
Entgeltes nach billigem Ermessen bestimmen. Der Anleger tragt auf3erdem alle
Auslagen, die anfallen, wenn die depotfiihrende Stelle in seinem Auftrag oder
seinem mutmallichen Interesse tatig wird (insbesondere Kommunikationskosten
wie Telefon und Porti).

11. Information des Anlegers iiber Vertriebsfolgeprovisionen

a) Die depotfiihrende Stelle erhéltim Zusammenhang mit Wertpapiergeschaften,
die sie mit Anlegern Uber Investmentanteile abschlief3t, fir den Vertrieb dieser
Wertpapiere umsatzabhéngige Zahlungen (Vertriebsfolgeprovisionen) von den
Wertpapieremittenten (Kapitalanlagegesellschaften, ausléandische Investment-
gesellschaften, einschlieBlich Unternehmen der Deutsche Bank Gruppe).

Die Vertriebsfolgeprovisionen fallen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Invest-
mentanteilen an den Anleger an. Sie werden von den Emittenten dieser Wertpapiere
aus den von ihnen vereinnahmten Verwaltungsvergitungen als wiederkehrende,
bestandsabhéngige Vergiitung an die depotfiihrende Stelle geleistet. Die Hohe der
Vertriebsfolgeprovision betragt derzeit in der Regel bei Rentenfonds zwischen 0,1 %
und 0,7 % p.a., bei Aktienfonds zwischen 0,3 % und 1,0 % p.a. und bei offenen
Immobilienfonds zwischen 0,2 % und 0,6 % p.a. des von der depotflihrenden Stelle
verwahrten Gesamtbestands des jeweiligen Wertpapiers. Einzelheiten zu Art und
Hohe der Vertriebsfolgeprovision fur ein konkretes Wertpapiergeschaft teilt die
depotfiihrende Stelle dem Anleger jederzeit auf Nachfrage mit; im Falle der Anlage-
beratung durch die depotfihrende Stelle unaufgefordert vor dem Abschluss eines
jeden Wertpapiergeschaftes.

b) Ist nicht die depotflihrende Stelle Berater und kommt der Abschluss von
Wertpapiergeschaften Uber Investmentanteile durch einen Dritten als Vermittler
oder Berater zustande, leitet die depotfiihrende Stelle an den Dritten oder dessen
Vertriebsorganisation im Regelfall zwischen 80 % und 95 % der oben unter Ziffer
11.a) genannten Vertriebsfolgeprovisionen weiter, wenn es sich hierbei um einen
Vertriebspartner der depotfiihrenden Stelle handelt. Die depotfiihrende Stelle
teilt dem Anleger jederzeit auf Nachfrage Einzelheiten zu Art und Hoéhe dieser
Zahlungen und deren Empfanger fur ein konkretes Wertpapiergeschaft mit.

12. Verrechnung oder Verkauf von Anteilen

Entgelte, Auslagen und Kosten kénnen mit Zahlungen verrechnet sowie durch
den Verkauf von Anteilen bzw. Anteilsbruchteilen in entsprechender Hohe gedeckt
werden.

13. Haftung der depotfiihrenden Stelle; Mitverschulden des Anlegers

a) Haftungsgrundsatze

Die depotfiihrende Stelle haftet bei der Erflllung ihrer Verpflichtungen fir jedes
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erflllung ihrer Ver-
pflichtungen hinzuzieht. Hat der Anleger durch ein schuldhaftes Verhalten (z. B.
durch Verletzung der in Nr. 14 - 17 aufgeflhrten Mitwirkungspflichten) zu der
Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen
des Mitverschuldens, in welchem Umfang die depotfiihrende Stelle und der
Anleger den Schaden zu tragen haben.

b) Weitergeleitete Depotauftrage
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form ausgefihrt
wird, dass die depotfiihrende Stelle einen Dritten mit der weiteren Erledigung

beauftragt, erflllt die depotfiihrende Stelle den Auftrag dadurch, dass sie ihnim
eigenen Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft
z.B. die Verwahrung von Fondsanteilen im Ausland. In diesem Fall beschrankt
sich die Haftung der depotfiihrenden Stelle auf die sorgféltige Auswahl und
Unterweisung des Dritten.

c) Haftung der depotfiihrenden Stelle im Hinblick auf Ausfiihrungsgeschafte
SchlieRt die depotfiihrende Stelle fir Rechnung des Anlegers mit der jeweiligen
Abwicklungsstelle ein Kauf- oder Verkaufsgeschéft (Ausfiihrungsgeschaft) ab, so
haftet die depotfihrende Stelle fur die ordnungsgemaRe Erfillung des Ausfih-
rungsgeschéftes durch ihren Vertragspartner oder dessen Vertragspartner. Bis
zum Abschluss eines Ausflihrungsgeschéftes haftet die depotfiihrende Stelle
bei der Beauftragung einer dritten Person mit der Ausfihrung eines Geschaftes
nur fur deren sorgféltige Auswahl und Unterweisung.

14. Anderung von Name, Anschrift oder der Vertretungsmacht

Zur ordnungsgemafRen Abwicklung des Geschéftsverkehrs ist es erforderlich,
dass der Anleger der depotfiihrenden Stelle Anderungen seines Namens und
seiner Anschrift sowie das Erléschen oder die Anderung einer gegeniiber der
depotfiihrenden Stelle nachgewiesenen Vertretungsmacht (insbesondere einer
Vollmacht) unverziiglich schriftlich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch
dann, wenn die Vertretungsmacht in ein ¢ffentliches Register (z. B. in das Handels-
register) eingetragen wird.

15. Klarheit von Auftragen

Auftrage jeder Art missen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Auftrége kdnnen zu Verzégerungen in der Auftragsabwicklung
flhren. Vor allem hat der Anleger bei Einzahlungen, Auftragen und Verfiigungen
auf die Richtigkeit und Vollstandigkeit der angegebenen DWS Depotnummer
und Investmentkontonummer zu achten. Soweit die depotfiihrende Stelle Ein-
zahlungen nicht eindeutig zuordnen kann, darf sie die eingezahlten Betrage zurlick
Uberweisen. Anderungen, Bestatigungen oder Wiederholungen von Auftradgen
mussen als solche gekennzeichnet sein.

16. Prifung und Einwendungen bei Mitteilungen der depotfithrenden Stelle
Der Anleger hat Kontoauszlige, Abrechnungen, Aufstellungen und sonstige An-
zeigen auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit unverzlglich zu Uberprifen, und die
depotfiihrende Stelle unverzuglich Uber darin enthaltene Irrtimer, Abweichungen
und UnregelmaRigkeiten in Kenntnis zu setzen.

17. Benachrichtigung der depotfiihrenden Stelle bei Ausbleiben

von Mitteilungen
Falls die Jahresaufstellungen dem Anleger bis Ende April des jeweiligen Folge-
jahres nicht zugehen, muss er die depotfiihrende Stelle unverziiglich benach-
richtigen. Die Benachrichtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer
zu erwartender Mitteilungen (insbesondere Abrechnungen nach der Ausfiihrung
von Auftrégen).

18. Pfandrecht

Der Anleger rdaumt der depotfiihrenden Stelle ein Pfandrecht an allen im DWS
Depot und den Investmentkonten verwahrten Vermdgensgegenstanden ein. Das
Pfandrecht sichert alle gegenwartigen und kiinftigen Anspriiche der depotfih-
renden Stelle gegen den Anleger aus der Geschéftsverbindung.

Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle und Auflésung von Fonds,
Schlussklauseln

19. Kiindigung durch die depotfiihrende Stelle

Die depotfiihrende Stelle kann ein DWS Depot und die Investmentkonten jederzeit
mit einer Kiindigungsfrist von einem Monat kiindigen. Die Anteile werden dem
Anleger auf Wunsch ausgeliefert oder nach dem Wirksamwerden der Kiindigung
veraufdert. Der Gegenwert wird dem Anleger ausgezahlt.

20. Auflésung von Fonds

Wird der Fonds, auf dessen Anteile sich das Investmentkonto bezieht, wegen
Zeitablauf oder aus einem anderen Grund aufgeldst, so ist die depotfiihrende
Stelle berechtigt, die verwahrten Anteile und Anteilsbruchteile des Fonds am
letzten Bewertungstag zu verkaufen und den erzielten Liquidationserlds in Anteilen
eines Geldmarktfonds (bzw. geldmarktnahen Fonds) in Fondswahrung anzulegen,
sofern keine gegenteilige Weisung des Anlegers vorliegt.

21. Anderungen dieser Bedingungen

Anderungen dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen werden dem Anleger
schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn der Anleger nicht
schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird ihn die depotfiihrende Stelle
bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Anleger muss den Widerspruch
innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe der Anderungen an die depotfih-
rende Stelle absenden.

Stand: Februar 2009

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht gemaf & 126 Investmentgesetz

Wenn der Kauf von Investmentanteilen aufgrund mindlicher Verhandlungen
auRerhalb der standigen Geschaftsraume desjenigen, der die Anteile verkauft
oder den Verkauf vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Kaufer berechtigt,
seine Kauferklarung ohne Angabe von Griinden innerhalb einer Frist von zwei
Wochen schriftlich zu widerrufen. Das Widerrufsrecht besteht auch dann, wenn
derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine standigen
Geschaftsrdume hat.

Die Frist beginnt erst zu laufen, wenn die Durchschrift des Antrags auf Vertrags-
schluss dem Kaufer ausgehandigt oder ihm eine Kaufabrechnung tibersandt wor-
den ist und darin eine Belehrung tber das Widerrufsrecht enthalten ist, die den
Anforderungen des § 355 Abs. 2 Satz 1 BGB genlgt. Ist der Fristbeginn streitig, so
trifft die Beweislast den Verkaufer. Zur Wahrung der Frist gentigt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: DWS Investment GmbH,
Mainzer Landstr. 178-190, 60327 Frankfurt oder DWS Investment S. A., 2, boulevard
Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg.

Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn der Verkaufer nachweist, dass der Kaufer die
Anteile im Rahmen seines Gewerbebetriebes erworben hat oder dass der Verkdufer
den Kaufer zu den Verhandlungen, die zum Kauf der Anteile geflihrt haben, aufgrund
vorhergehender Bestellung geméaR § 55 Abs. 1 der Gewerbeordnung aufgesucht
hat. Handelt es sich um ein Fernabsatzgeschéft i.S.d. § 312b BGB, so ist bei einem
Erwerb von Finanzdienstleistungen, deren Preis auf dem Finanzmarkt Schwankungen
unterliegt (8 312d Abs. 4 Nr. 6 BGB), ein Widerruf ausgeschlossen.

Hat der Kaufer im Falle eines wirksamen Widerrufs bereits Zahlungen geleistet,
so sind ihm von der Kapitalanlagegesellschaft/der auslandischen Investmentgesell-
schaft, gegebenenfalls Zug um Zug gegen Rickibertragung der erworbenen Anteile,
der Wert der bezahlten Anteile am Tag nach Eingang der Widerrufserklarung und die
bezahlten Kosten zu erstatten.

Auf das Recht zum Widerruf kann nicht verzichtet werden.

Die vorstehenden Ausflihrungen gelten entsprechend beim Verkauf von Anteilen
durch den Anleger.

Ende der Widerrufsbelehrung
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(Dauerzulageantrag)

Vollmacht zur Beantragung der Altersvorsorgezulage DWS

INVESTMENTS

Daten des Antragstellers: Deutsche Bank Gruppe

| | | | DWS Investment GmbH
Name Vorname Mainzer Landstr. 178-190
| | | | 60327 Frankfurt am Main

Stralle PLZ/Ort .
Postanschrift:

I | | 60612 Frankfurt am Main

Geburtsdatum Sozialversicherungs-/Zulagenummer

Zustandiges Finanzamt *) Steuernummer /TIN

Art der Zulageberechtigung

Ich bin derzeit unmittelbar zulageberechtigt. Unmittelbar zulageberechtigt sind Personen, die im jeweiligen Férderzeitraum in einer inldndischen gesetzlichen Rentenversicherung
pflichtversichert waren.
I:l Abweichend hiervon bin ich derzeit mittelbar zulageberechtigt. (Fillen Sie in diesem Fall bitte auch unbedingt die Angaben zum Ehegatten aus.)

I:l Beamtenstatus

|:| Einkiinfte aus Land- und Forstwirtschaft |
AK-Mitgliedsnummer

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Daten des Ehegatten I (Nur erforderlich, wenn der Antragsteller mittelbar zulageberechtigt ist, die Kinderzulage durch Zustimmung der Ehefrau auf den Antragsteller
Ubertragen wird oder Kindergeldberechtigter und Antragsteller nicht identisch sind.)
|:| Herr D Frau

Name/Titel Vorname Geburtsname Geburtsdatum

Staatsangehdrigkeit Geburtsort Sozialversicherungs-/Zulagenummer TIN

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Daten der Kinder:

Kinderdaten Kind 1 Kind 2 Kind 3 Kind 4

Vorname, Name | | | | | | | |

Geburtsdatum | | | | | | | |

TIN | | | | | | |

Familienkasse | | | | | | | |

Kindergeldnummer | | | | | | | |

Anspruchszeitraum (fir das | 20 | 20 [ 20 | 20 I 20 | 20 [ 20 -] 20 |

laufende Kalenderjahr)

Kindergeldberechtigter | | | | | | | |

Zustimmung der Ehefrau

Ich stimme zu, dass mein von mir nicht dauernd getrennt lebender Ehemann — bis auf Widerruf meinerseits — fur die ihm zugeordneten oben genannten Kinder die Kinderzu-
lage erhalt. Der Widerruf muss spatestens am 31. Dezember des Beitragsjahres, fir das die Zustimmung nicht mehr gelten soll, bei der DWS Investment GmbH vorliegen.
(Die Unterschrift ist nur erforderlich, wenn bei verheirateten Eltern der Ehemann die Kinderzulage beantragt.)

Ort, Datum Unterschrift der Ehefrau

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000s0so0s

Vollmacht zur automatischen Beantragung der Altersvorsorgezulage

Ich bevollméachtige die DWS Investment GmbH bis auf Weiteres, die Altersvorsorgezulage fiir meinen Altersvorsorgevertrag fir jedes Beitragsjahr bei der Zentralen Zulagenstelle
fir Altersvermégen (ZfA) zu beantragen. Eine Anderung der persénlichen Verhaltnisse, die zur Erhdhung (z.B. durch Geburt eines Kindes), Minderung oder Wegfall des Zulage-
anspruchs fihrt, werde ich der DWS Investment GmbH unverzliglich mitteilen. Meine Vollimacht werde ich vor Ablauf des Beitragsjahres widerrufen, fiir das die DWS Investment
GmbH keinen Antrag auf Altersvorsorgezulage stellen soll.

Mir ist bewusst, dass anfallende Zulage von einer staatlichen Behorde, der Zentralen Zulagestelle fur Altersvermogen (ZfA) berechnet und gewahrt werden. Die ZfA handelt dabei
nicht unter der Verantwortung der DWS Investment GmbH.

20 Die Frist fur die Beantragung der Altersvorsorgezulage endet mit Ablauf des zweiten Kalenderjahres, das auf das Beitragsjahr folgt (§ 89 EStG). Fallt das
Glltig ab |_, Ende der Frist auf einen Sonnabend, Sonntag oder einen gesetzlichen Feiertag so endet die Frist mit Ablauf des nachstfolgenden Werktags (§ 108 Abs. 3
Abgabenordnung (AO)).

*) Freiwillige Angabe Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers (bei Minderjéhrigen Unterschriften der gesetzlichen Vertreter)



Hinweis
Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten und Ihre Sozialversicherungsnummer (12- stellig) ein. Diese finden Sie auf Ihrem Sozialversicherungsausweis oder auf dem Nachweis zur Sozialversicherung. Auch Ihr Arbeitgeber kann Ihnen zu Ihrer Sozialversicherungsnummer Auskunft geben. 

Als Beamter oder Beamten gleichgestellte Person, beantragen Sie eine hier einzutragende Zulagennummer bei Ihrem Arbeitgeber oder Dienstherrn.


Hinweis
Um zu erfahren in welcher Form Sie zulagenberechtigt sind, können Sie sich an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wenden. Sie erreichen sie unter dem Servicetelefon: 03381/21 22 23 24.
Um zu erfahren in welcher Form Sie zulagenberechtigt sind, können Sie sich an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der Deutschen Rentenversicherung Bund wenden. Sie erreichen sie unter dem Servicetelefon: 03381/21 22 23 24.


Hinweis
Bitte geben Sie hier die Kindergeldnummer, sowie den Anspruchszeitraum an. Die Kindergeldnummer wird Ihnen von der Familienkasse mitgeteilt. Sie ist auch im Verwendungszweck der Kindergeldüberweisung zu finden. 

Als Beamte/r oder im öffentlichen Dienst, geben Sie Ihre Personalnummer als Kindergeldnummer an
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